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Beilage A .

Handels - Miniſterium .

Karlsruhe , den 10 . Oktober 1860 .

Die Bearbeitung eines Gewerbegeſetzes für das Großherzogthum betr .

Wir ſind damit beſchäftigt , den Entwurf eines Gewerbegeſetzes auszuarbeiten .

Dieſer Gegenſtand greift tief in die Exiſtenz und Wohlfahrt einer der zahlreichſten Klaſſen der Staatsangehörigen

wie nicht minder in jene der Gemeinden ein, und bedarf einer um ſo vorſichtigeren Prüfung , als noch immer nicht nur

in der Theorie die Frage , auf welchen Grundſätzen die Gewerbegeſetzgebung beruhen ſoll , eine beſtrittene iſt , ſondern

auch die in den Kreiſen der Gewerbtreibenden darüber herrſchenden Anſichten und Wünſche weit aus einander gehen

und mitunter deſto lebhafter verfochten werden , je ſchroffer die einſchlägigen Intereſſen ſich entgegenſtehen .

Das Geſetz ſoll ohne Rückſicht auf vorgefaßte Meinungen den Verhältniſſen und wirklichen Bedürfniſſen unſeres

Landes entſprechen . Um hierin möglichſt vollſtändige Aufklärung zu erlangen , haben wir vor Allem für nöthig er⸗

kannt , die Anſichten der Gewerbtreibenden ſelbſt , als der vorzugsweiſe Betheiligten , zu vernehmen .

Zu dieſem Zwecke haben wir die Hauptfragen , worüber ſich die Organe derſelben auszuſprechen hätten , in den
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f nachfolgenden Blättern zuſammengeſtellt , und einer jeden einzelnen Hauptfrage eine nähere Erläuterung ihrer Bedeu⸗

tung , ſowie eine Darſtellung der Gründe und Gegengründe beigefügt , welche heutzutage im Allgemeinen für die eine

oder die andere Art der Löſung geltend gemacht gu werden pflegen . Dabei Haben wir , um dem materiellen Ergebniß

der Vorerhebungen in keiner Weiſe vorzugreifen , dieſe Eröterungen abſichtlich ganz allgemein und objectiv gehalten ,

und es vermieden , eigene Anſichten aufzuſtellen . Die begutachtenden Organe ſind aber durch jene Beigabe der Mühe

8 überhoben , die nämlichen allgemeinen Gründe in ausführlicher Weiſe ebenfalls vorzubringen ; es wird genügen , wenn

nebſt einer bündigen Beantwortung der einzelnen Fragen auf jene allgemeinen Gründe , wo ſie Bezug haben und ſo⸗

weit ſie angenommen werden , kurz verwieſen wird , und nur diejenigen weiteren Gründe eine beſondere Entwicklung er⸗

jè halten , welche außerdem in Erwägung genommen werden ſollen.
ER

Obgleich , wie faum hervorgehoben zu werden braucht , dieſen Vorerhebungen keineswegs die Bedeutung einer für

S ſich maßgebenden Abſtimmung und Beſchlußfaſſung beigelegt werden kann , ſo erſcheint es doch angemeſſen , daß zur

Beantwortung jeder einzelnen Frage ausdrücklich angegeben wird , ob für ſolche alle oder nur eine Mehrheit von Stim⸗

men ſich ausg eſprochen , und letzteren Falles , worin die Anſicht der Minderheit beſtehe und von welchen Gründen ſie

geleitet werde .
＋ 59



E———
—
E

——

E

eaa
——

Wö—e—

Es ergeht nun mit Gegenwärtigem

I . an jede der im Großherzogthum beſtehenden Handelskam mern für ſich, ebenſo

II . an jeden Gewerbeverein die Aufforderung , die nachfolgenden Fragen in einem unmittelbar hieher zu er -

ſtattenden Vortrag zu beantworten , deſſen Einſendung wir , um in der Ausarbeitung und weiteren Behand⸗

lung des Geſetzentwurfes nicht aufgehalten zu werden , innerhalb längſtens 4 Wochen entgegen ſehen.

Für jeden Verein iſt eine Mehrzahl von Exemplaren dieſes Erlaſſes angeſchloſſen , damit wenigſtens ein größerer

Theil ſeiner Mitglieder ſchon vor der förmlichen Berathung ſich mit dem vorliegenden Gegenſtand näher befaſſen könne .

Sollte ſich ein mäßiger weiterer Bedarf ergeben , ſo iſt ſich hierwegen unmittelbar an die dieſſeitige Expeditur zu

wenden.

III . Gleichzeitig erhält andurch jedes groß h. Bezirksamt den Auftrag , aus jeder in ſeinem Bezirk vorhan⸗

denen Zunft oder Innung den erſten , bei deſſen Verhinderung den zweiten Obermeiſter zu einer von dem großh .

Amtsvorſtande zu leitenden gemeinſchaftlichen Berathung über die anliegenden Fragen zu berufen , zu dieſer Verſamm⸗

lung außer den genannten Obermeiſtern der Innungen eine Anzahl ſonſtiger , der vorliegenden Aufgabe gewachſener

achtbarer Gewerbsleute aus dem Amtsbezirk einzuladen , und das Ergebniß der Berathung nach den oben gegebenen

allgemeinen Andeutungen protokollariſch feſtzuſtellen .

Dabei wird bemerkt :

1) Die Bejtimmung der Anzahl derjenigen Gewerbsleute , welche außer den Obermeiſtern der Zünfte zu dieſer

Verſammlung einzuladen ſind , bleibt dem großh . Bezirksamt überlaſſen . In keinem Fall ſoll jene Anzahl diejenige der

im Bezirke beſtehenden Zünfte überſteigen ; überhaupt ſoll die ganze Verſammlung dadurch nicht ſo groß werden , daß

eine geordnete Berathung erſchwert wirde .

) Beſteht im Bezirk ein Gew erbverein , ſo ſind die Gewerbsleute , welche außer den Obermeiſtern zur

Theilnahme an der Berathung eingeladen werden ſollen , ausſchließlich der Klaſſe der zünftigen Gewerbtreibenden

zu entnehmen .

3) Beſteht aber im Bezirk kein Gewerby erein , ſo iſt das großh⸗ Bezirksamt in der Wahl a weiteren

Theilnehmer aus allen Klaſſen der Gewerbtreibenden , aitoe und nicht zünftigen , A Wäufteutem
und

Fabrikanten nicht beſchränkt .

4) Alsbald nach Einkunft dieſes Erlaſſes ſind die erforderlichen zur Abhollungder
zu treffen , und iſt zugleich Jedem , der hierzu geladen wird , eines der hier weiter angeſchloſſenen Exemplare dieſes Er⸗

laſſes zukommen zu laſſen , damit dieſelben ſchon vor ihrem Zuſammentritt ſich mit dem Gegenſtand es vertraut
machen und für ihre Aufgabe vorbereiten können . ges

Wir dürfen erwarten , daß die Herren Amtsvorſtände bei Leltung dieſer Verſammlungen und bei der Abfaſſung
der Protokolle jeder Meinung zu ihrem berechtigten Ausdruck verhelfen , ſich ſelbſt aber dabei jeder eigenen Anſichts⸗
äußerung oder ſonſtigen Einwirkung auf das MWaterielle der Entſchließungen enthalten werden , da es uns Shrii
lich darauf ankommt , die wahren Anſichten der Geladenen kennen zu lernen . nas

W Wegen des Einfluſſes , welchen das Gewerbegeſetz auf die Verhältniſſe der Gemeinden ausüben . With;
haben wir ferner für nöthig erachtet , in jedem Amtsbezirk außer der Gemeindebehörde des Amtsſitzes diejenige eines

größeren Landortes und , wo im Amtsbezirk außer der Amtsſtadt noch eine oder die andere Stadtgemeinde mit beach⸗

tenswerthen gewerblichen e beſteht , auch die dortige
Gente fhkhöeß

über die paekan
.

Fragen
zum

Gutachten zu ziehen .
i

Die desfallſige mo it ai ie großh . Bez irksämter , e die Bohl. unterden as geeigne⸗
ten Gemeinden überlaſſen wird , alsbald vorzunehmen . Sie iſt an die betreffenden Gemeinderäthe zu richten ,

wobei von den hier weiter angeſchloſſenen Exemplaren des gegenwärtigen Erlaſſes jedem eine
eukſprethende Pahtaa

Vertheilung unter ſeine Mitglieder zuzuſtellen iſt . jarne tija
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Die Gemeinderäthe haben das Ergebniß ihrer kollegialen Berathung in der oben bemerkten Weiſe feſtzuſtellen
und unverweilt großh. Bezirksamt vorzulegen .

Letzteres wird dafür Sorge tragen , daß dieſe Gutachten der Gemeindebehörden mit dem Protokolle über die von

ihm geleitete Berathung der Gewerbtreibenden binnen längſtens 6 Wochen dahier zur Vorlage gelangen .
Mit dieſer Vorlage hat daſſelbe alsdann ſeine eigene Anſichtsäußerung in eingehender Weiſe zu verbinden .

Wegen eines etwaigen größeren Bedarfes an Exemplaren gegenwärtigen Erlaſſes iſt ſich unmittelbar an die dieſ⸗

ſeitige, Grpebttir, zu wenden . Hid i

V. Die großh . Kreisregierungen werden hievon mit dem Auftrag'in Kenntniß geſetzt , über die aufgeſtellten Fra⸗

gen ſich gleichfalls , und zwar binnen längſtens 4 Wochen, gutächtlich anher zu äußern .

Weizel .

Flad .
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Verlangen die Verhältniſſe des Großherzagthums eine Gewerbegeſetzgebung , welche auf dem

Grundſatz der Gewerbefreiheit beruht , oder entſpricht denſelben vielmehr
eine geſetzlicht Ktform des Zunftweſens ?

Ueber die Nothwendigkeit einer neuen Gewerbegeſetzgebung für das Großherzogthum herrſcht in allen betheiligten

Kreiſen kein Zweifel mehr . Während aber von der einen Seite immer dringender und lauter das Verlangen geſtellt

wird , bei dieſer neuen Geſetzgebung von dem Grundſatze der Gewerbefreiheit auszugehen , und hier nur über das Maß

der zu gewährenden Freiheiten verſchiedene Anſichten herrſchen , beſteht noch immer bei vielen Meiſtern der dermalen

zünftigen Gewerbe — und es ſind dies die meiſten und gerade unentbehrlichſten Gewerbe — die lebhafte Befürchtung ,

daß durch die mit dem Syſtem der Gewerbefreiheit hereinbrechende größere Concurrenz ihr und ihrer Familien Nah⸗

rungsſtand ſchwer gefährdet werde . Aus dieſer Klaſſe der Gewerbtreibenden , welche wenigſtens in den Städten ihrer

Mehrzahl nach lediglich vom Ertrag ihres Geſchäftes leben , und welche als ein wichtiger Beſtandtheil der Bürgerſchaf⸗

ten nicht allein um ihrer ſelbſt , ſondern auch um des Intereſſes der Gemeinden und des Staates willen in ihrer Wohl⸗

fahrt und Selbſtändigkeit nicht geſtört , ſondern da rin erhalten und geſtärkt werden ſollen , iſt bis auf die Gegenwart

immer wieder von Neuem ſelbſt die Klage erhoben worden , daß ſie durch die ſchon bisher zu Gunſten der großen

Induſtrie und des Handels zugelaſſenen Befreiungen vom Zunftzwang erdrückt würden und nur dann wieder gedeihen

könnten , wenn derſelbe in aller Strenge gehandhabt und namentlich auch den Fabrikanten und Kaufleuten jeder Ein⸗

griff in das Kleingewerbe unterſagt würde .

Es iſt nicht zu läugnen , daß ſich das letztere gegenüber dieſen beiden Mitbewerbern in großem Nachtheil befindet .

Der Fabrikant , häufig im Beſitz einer entwickelteren Intelligenz , kaufmänniſcher Bildung und wirthſchaftlicher Kennt⸗

niſſe , unterſtützt durch eigenes und fremdes Kapital , ijt in der günſtigen Lage , ſich jede Entdeckung und Erfindung auf

dem Gebiete der Wiſſenſchaften und Künſte alsbald zugänglich und dienſtbar zu machen , und vermittelſt des vortheil⸗

haften Ankaufs ſeiner Rohſtoffe , der Anwendung von Maſchinen , Naturkräften und Arbeitstheilung im Großen nicht

nur ſchneller , mehr und billiger , ſondern auch beſſer zu produziren , als der Handwerker . Für Zufuhr und Abſatz

ſorgen ihm in Nähe und Ferne die mannichfaltigſt entwickelten Verkehrsanſtalten und der Handel in ſeinen verſchiede⸗

nen Abſtufungen .

Dieſe mächtigen Vortheile der großen Induſtrie aber , ſo ſehr ſie auch auf Das Kleingewerbe drücken , können

gleichwohl dieſem nicht mehr durch eine Rücktehr zu früheren Verhältniſſen zum Opfer gebracht werden . Be⸗

ſchränkungen in dem Betrieb der Fabriken würden nicht nur deren Eigenthümer und Unternehmer mit ſchweren Nach⸗

theilen treffen , ſondern auch die ganze Exiſtenz der mitunter ſehr großen Zahl ihrer Arbeiter und aller Derer in Frage

ſtellen , welche ihren Geſchäftsbetrieb und ihre Nahrung ſchonjetzt an jene angeknüpft haben , oder künftig nur durch

fie ihren und ihrer Familien Lebensunterhalt zu gewinnen vermögen . Die Maßregel wäre aber auch bei der heutigen

Leichtigkeit des Verkehrs erfolglos , wenn nicht damit eine Abſperrung des Landes gegen die Fabrikate der Nachbar⸗

ſtaaten und ſelbſt entfernterer Länder verbunden , dadurch aber nicht nur ſofortige Gegenmaßregeln des Auslandes

gegen die Induſtrie des Inlandes erweckt , ſondern ein allgemeiner Rückſchritt unſeres Staates in ſeiner ganzen ,

nicht bloß induſtriellen Entwicklung und eine unertr ägliche Vereinſamung deſſelben geſchaffen würde .

Ueberdies kommt aber auch das Intereſſe des conſumirenden Theiles der Bevölkerung in Betracht , welcher durch

die Leiſtungen der großen Induſtrie und des Handels und durch die Rückwirkung , welche dieſelben auf das Kleinge⸗
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werbe üben , ſeine Bedürfniſſe beſſer , leichter und billiger zu befriedigen vermag, als wenn er ausſchließlich oder vorz

zugsweiſe auf die Leiſtungen des letzteren angewieſen wäre .

Es iſt alſo wohl klar , daß etwaige Erneuerungen der Wünſche um eben ſo ungerechte als unausführbare Be⸗

ſchränkungen der Fabrikation und des Handels bei der Bearbeitung des Gewerbegeſetzes keine Berückſichtigung finden

dürften .

Was ſoll aber das neue Geſetz bringen zum Frommen Aller ? Gewerbefreiheit oder Reform des Zunftweſens ?

Die Entwickelung des neuern Staatenlebens führt — ſo ſagen die Einen — zur allmähligen Beſeitigung der

bevorrechteten Stellungen und zur Gleichberechtigung Aller vor dem Geſetze . Sie kann auch auf dem Gebiete der

Gewerbe nur in dem Grundſatze ihr Ziel erreichen , daß Jeder berechtigt ſei , von ſeinen natürlichen Kräften und

Fähigkeiten , von den erlangten Kenntniſſen und Fertigkeiten , ſowie von ſeinem Kapital jeden freien Gebrauch zu

machen, der mit der Freiheit aller Anderen verträglich iſt . Dies iſt der Grundſatz der Gewerbefreiheit , eines Rechtes ,

das , wie überhaupt die Freiheit im Staate , nur ſolchen Beſchränkungen zu unterwerfen ſei , welche durch die Zwecke der

geſammten Staatsgenoſſenſchaft — nicht einzelner Staatsangehöriger —, durch Rückſichten des öffentlichen Wohles

überhaupt — nicht durch Rückſicht en auf Privatvortheile — zu rechtfertigen ſind .

Die Andern aber fürchten ſich vor der ſofortigen Verwirklichung dieſes Grundſatzes , und zwar nicht blos Solche ,

welche an der Aufrechterhaltung der Privilegien und Einrichtungen des Zunftweſens unmittelbar ſelbſt ein eigenes

Intereſſe haben , ſondern auch Unbetheiligte , welche den Sprung aus dem bisherigen in das entgegengeſetzte Syſtem für

bedenklich halten , weil , wie überhaupt im Leben , ſo auch in den ſtaatlichen Einrichtungen nur der allmählige Fort⸗

ſchritt auf dem vorhandenen Boden zuträglich ſei , jeder unvermittelte Uebergang aber Gefahr bringe . Die Zunftver⸗

faſſung , ein ſchon durch ſein Alter und ſeine weite Verbreitung achtungswerthes Inſtitut , habe in dem gewerblichen

Leben tiefe Wurzeln geſchlagen und enthalte noch immer vieles Brauchbare , das nicht muthwillig aufgegeben , ſondern

ſorgfältig erhalten werden ſollte . Die größte Beſorgniß aber beſteht darin , daß, wenigſtens in der jetzigen Generation

der Gewerbtreibenden , Viele ſeien, welchen die bisherigen Vorrechte der zünftigen Korporationen und die damit zuſam⸗

menhängenden Beſchränkungen der Concurrenz eine beträchtliche Stütze gewährt hätten , und welchen geradezu die Ei⸗

genſchaften und Mittel abgehen , um nach dem Wegfall jener Stütze ſich in ihrer gewerblichen Exiſtenz noch aufrecht

erhalten zu können , ſo daß die gänzliche Beſeitigung des Zunftzwanges den unausbleiblichen Ruin vieler Familien , und

damit die empfindlichſten Nachtheile für Gemeinden und Staat zur Folge haben müßte .

Dieſen Befürchtungen werden hinwieder die Erfahrungen entgegen gehalten , welche in anderen , unter der Herr⸗

ſchaft der Gewerbefreiheit ſehr vorangeſchrittenen Ländern , wie England , Frankreich , Belgien u. . , gemacht worden

ſind , und womit die Erwartung gerechtfertigt wird , daß die Durchführung des gleichen Prinzips auch in Deutſchland

eine reichere Entfaltung und Verwerthung der vorhandenen Arbeitskräfte und Kapitalien zur Folge haben , und daß

gerade hierdurch auch die Meiſter der kleineren , zünftigen Gewerbe , welche ja durch den Zunftzwang unter ſich ſelbſt

gegenſeitig abgeſchloſſen und an der nutzbringenden Ausdehnung ihres Geſchäftes vielfach gehemmt ſind , in die Lage

verſetzt werden , erfolgreicher als bisher mit der großen Induſtrie und dem Handel zu concurriren , und ſich zu größerem

Wohlſtande empor zu arbeiten . Dabei wird zugegeben , es könne freilich nicht ausbleiben , daß die Schwachen und Zag⸗

haften , welche ſich auf die äußeren Behelfe des Zunftprivilegiums mehr als auf die eigene Kraft zu verlaſſen gewöhnt

ſind , von denen , welche höhere Befähigung und größeren Unternehmungsgeiſt beſitzen , überflügelt werden . Dies wird

aber gerade als ein Vorzug des Syſtems der Gewerbefreiheit , die Alle zur Strebſamkeit und Kraftentwicklung auffor⸗

dert , angeſehen , und zudem darauf hingewieſen , daß auch unter der Herrſchaft des Zunftzwangs diejenigen , welche mit

geringen Fähigkeiten und mit Läſſigkeit ihr Geſchäft betreiben , nur ein kümmerliches Daſein zu friſten vermögen . Statt

alſo zuzugeben , die Gewerbefreiheit werde manchen Gewerbtreibenden zu Grunde richten , müſſe vielmehr behauptet

werden , daß ſie Vielenzum Emporkommen verhelfen werde . Ein Sprung oder unvermittelter Uebergang könne es

nicht genannt werden , wenn jetzt die Geſetzgebung das Prinzip der Gewerbefreiheit zur Grundlage erhalte , weil dies

ſchon von lange her vorbereitet ſei durch die Beſeitigung des Einfluſſes der Zünfte bei den Bürger⸗Annahmen , durch
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die allenthalben zur Anwendung gekommenen freieren Verwaltungsgrundſätze , und hi die Wirkungen , welche die
freiere Bewegung der Großinduſtrie und des Handels im Gefolge gehabt .

o Ueber fpezielleBortheile , welche. der Anwendung des einen oder des andern Splenstim ingelen SAE
werbenwollen, wirdbei den folgenden Abſchnitten bie Rede fein.

II,

gleibt⸗c $ nothwendig wd thintih; von dem nei angehenden 4
Gewerbsmann den Kachweis

tiner bei Meiſtern ſeines Gewerbs zugebrachten Sehr - und Wanderzeit zu

verlangen , und ihm eine Prüfung über die hierdurch erlangte Befähigung zum

ſelbſtändigen Gewerbsbetrieb abnehmen zu laſſen ?

Ii dies bei allen Gewerben oder wenigſtens bei denjenigen erforderlich , bei welchen durch
ungeſchickten Betrieb die Ererig allgemeiner polizeilicher

AwakE, T wer -

den künnte ?

Durch wen ſollen die Aleiſterprüfungen abhenomnen wedn?
Die Forderung , pák auch künftighin für die Heranbildung tüchtigerMeiſterdurch ſtaatlich feſtgeſetzte oder geneh⸗

migte Vorſchriften geſorgt , und jeder , der ſich nicht über die Erfüllung dieſer Vorſchriften ausweiſen kann , vom ſelb⸗
ſtändigen Gewerbsbetriebe ausgeſchloſſen werden ſoll , wird von Manchen durch die Erwägung begründet , daß hierdurch
Niemanden der Weg zu ſeiner Befähigung für den Gewerbsbetrieb abgeſchnitten , ſomit das allgemeine Recht aller

Staatsbürger auf den Gebrauch ihrer Kräfte und ihres Vermögens nicht aufgehoben, ſondern nur geree gelt wird , wie

ja auch in ſo manchen anderen Beziehungen die Ausübung gewiſſer Rechte im Staat an die Erfüllung gewiſſer Vor⸗

ſchriftengeknüpft, darum aber noch keineswegs ein ſolches Recht zum Privilegium geſtempelt iſt .

Für obige Forderung wird ferner der doppelte Grund geltend gemacht , daß ſonſt das Publikum durch geringe
Waare und ſchlechteArbeit betrogen , und daß mancher Leichtſinnige zum Beginn eines Geſchäftes , das er nicht verſteht ,
veranlaßt werden könnte , der alsdann theils durch ſeine ungenügenden Leiſtungen leicht das ganze Handwerk in Miß⸗
kredit bringen , oder durch Spottpreiſe den ſoliden Genoſſen deſſelben eine chädliche Gorenera - o ſchließlich aber

ſich ſelbſt ruiniren und ſeiner Heimath gur Laft fallen würde .

Hiezu komme die Thatſache, daß in der Regel nur derjenige Meiſter , welcher mit Schrüing und Geſellen arbeite ,

gerade ſo wie der Fabrikant , der mit ſeinem zahlreichen Hilfsperſonal , wie der Kaufmann , der mit Commis und

anderen Gehilfen ſein Geſchäft betreibt , zum Wohlſtande gelange , ein Ziel , deſſen Erreichung vereitelt oder ukht er⸗

ſchwert werde , wenn man dem Hilfsperſonal die baldige ſelbſtändige Niederlaſſung erleichtert . Eae

Als Mittel , dieſe Nachtheile zu vermeiden und den Fortbeſtand tüchtiger und ſolider Gewerbsleute zuae bee
trachtet man den Lehrzwang , zum Theil auch noch den Wanderzwang und vorzugsweiſe die Meiſterprüfungen .

Für den Lehrzwang wird beſonders angeführt , daß in der vorzuſchreibenden Lehrzeit es ſich nicht allein darum

handle , dem Lehrling die erforderlichen Kenntniſſe und Fertigkeiten beizubringen , ſondern auch die Erziehung des Jüng⸗

lings zu vollenden; für den Wanderzwang , daß auf Reiſon und in veränderten Umgebungen ebenſowohl diegeſchäft⸗

liche Tüchtigkeit erweitert, als die Männlichkeit des Charakters zur Reife gebracht werde ; für dieMeiſterprüfung , daß

ſie allein den Beweis erbringen könne , ob die Zwecke der Lehr⸗ und Wanderjahre auch wirklich erreicht ſind . Wenn

ſich durch dieſe Vorbereitungszeit die Gründung des eigenen Heerdes verzögere , ſo ſei ſie doch als ein bloßer Durchgang

zur dereinſtigen eigenen Selbſtändigkeit und zu der gleichen achtbaren und geſicherten Stellung , wie ſie der Brodherr

eingenommen, jederzeit leicht inigi Worden e werdeie in
e
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Dieſen Betrachtungen wird von anderer Seite entgegen gehalten : i úa ) 6

Allerdings ſei und bleibe es nothwondig , daß der Gewerbeſtand tüchtig gebildet werde . Dies riiaaber a fejti in
der Natur der Verhältniſſe , und zumal bei herrſchender Gewerbefreiheit und der dadurch begünſtigten größeren Con⸗
currenz könne der untüchtige Geſchäftsmann ſo wenig proſperiren , daß Alle von ſelbſt nach möglichſter Erweiterung
ihrer Kenntniſſe und Erfahrungen , nach Vervollkommnung ihrer F ertigkeiten und Einrichtungen ſtreben müſſen , und

daß ein polizeilicher Zwang hiezu oder ſonſt eine Einwirkung des Staats , mit Ausnahme etwa deſſen , was er für Un⸗

terricht und Erziehung im Allgemeinen und für die gewerblichen Vimdultgsällſtalten insbeſondere thut , gar nicht noth⸗
wendig , ſomit auch nicht gerechtfertigt ſei. Die Eltern und Fürſorger , welche ihre Kinder und Pflegbefohlenen dem Ge⸗

werbeſtande widmen , würden hiernach dieſelben nach wie vor bei einem Meiſter oder Prinzipalen
i

in die Lehre thun ;
ein Lehrvertrag würde die Lehrzeit , das Lehrgeld und alle anderen Bedingungen auchkünftighinfeſtſetzen; der Lehrbrief ,
welchen nach beendigter Lehre der Lehrherr ertheilt , werde dem jungen Manne neue Brodherren um ſo mehr verſchaffen,
je mehr die Arbeitskräfte ſchon jetzt geſucht ſind , und bei ſteigender Entwicklung unſerer Gewerbsverhältniſſe voraus⸗

ſichtlich noch geſuchter werden müſſen .
Aber auch manch andere befähigte Perſönlichkeit, die nicht in der Werkſtatt während der gefährlichſten Lebensjahre

bedenklichen Einflüſſen Preis gegeben werden ſoll , die auf eine umfaſſendere allgemeine Bildung mehr Zeit verwenden ,
und die gewerblichen Fertigkeiten ſpäter doch in kürzerer Friſt ſich noch aneignen kann, werde , wenn der Lehrzwang be⸗

ſeitigt iſt , von Ergreifung eines gewerblichen Berufes nicht⸗ mehr ausgeſchloſſen ſein , der ganze Stand werde durch ſolche
Genoſſen gehoben werden , und anſtatt daß, wie man bisher ſehen mußte , der zu einiger Wohlhabenheit gelangte Hand⸗
werker dahin trachtet , ſeine Söhne in höhere Berufskreiſe überzuführen , werde eine nah beidenRichtungenhin Tthätige Gleichachtung der wiſſenſchaftlichen und gewerblichen Stände zur Geltung kommen .

Ferner bleibe ſelbſt demjenigen , der in früheren Jugendjahren durch die Ungunſt der Verhältniſſe von Erlernung
eines Gewerbes abgehalten worden iſt , oder der durch Unglücksfälle genöthigt wird , das erlernte Gewerbe aufzugeben ,
nun immer noch die Möglichkeit , das Verſäumte auf irgend eine Weiſe in verhälttmßäßtg kurzer Zeit , vielleicht mit

Benützung irgend einer ſich ihm darbietenden beſonders günſtigen Gelegenheit nachzuholen oder zu einem anderen Er⸗

werbszweig überzugehen .

Endlich ſeien bei manchen Gewerben die erforderlichen Kenntniſſe und Fertigkeiten ſo einfach , daß ſie leicht und

raſch zu gewinnen ſeien, deßhalb müſſe den jungen Leuten , welche fich ihnen widmen wollen , nicht die Aufopferung koſt⸗
barer Jahre in der Lehre zugemuthet werden Je früher ſie zum eigenen Arbeitsverdienſt gelangten , um ſo mehr wür⸗

den ſie in ihrem Fleiß und in ihrer Vervollkommnung wachſen
und wohl auch häufig ſchon eine Stütze pii Familien

ſein .
Die Vortheile des Wanderns werden nicht bezweifelt , dagegen die Nothwendigkeit beſtritten , daſſelbe zur ge⸗

ſetzlichen Auflage zu machen, weil derjenige , der in der Lage iſt , es zu thun , ſchon von ſelbſt nicht verſäumen wird , ſich
jene Vortheile zu eigen zu machen ; ferner weil ſie heutzutage füglich entbehrt werden können , wo ſie erſetzt werden hürch
die Wirkungen des ſo ſehr erleichterten und gewachſenen Verkehrs , der Preſſe , des Vereinsweſens ; ſchließlich weil ſie
aufgewogen werden durch die ſchweren Nachtheile , welche das Wandern im Gefolge hat, indem es Viele ur Unſtätigkeit,
Unarbeitſamkeit , ja zur gänzlichen Verkommenheit führt .

Den Meiſterprüfungen endlich wird die Eigenſchaft abgeſprochen, daß durch ſie wirklich der Beweis der er⸗
langten Befähigung zum Gewerbe erbracht werde , daß ſie eine Garantie böten für reelle Behandlung des Publikums ,
daß ſie den Leichtſinnigen vom Beginn eines eigenen Geſchäftes abzuhalten und die oben erwähnten Folgen eines ſolchen
Unternehmens zu verhüten im Stande wären . Es wird darauf hingewieſen , wie bekannter Maßen das Prüftingsver⸗
fahren bei den Zünften nicht ſelten darin beſtund , dem Geſellen , der das Meiſterſtück fertigt , Geldbußen um Geldbußen
aufzuerlegen für Fehler , die er dabei begeht, ſchließlich aber dennoch ihn für beſtanden zu erklären ; wie häufig bloß per⸗

ſönliche Gunſt oder die Anwendung unlauterer Mittel einem Unfähigen zum Meiſterrecht verkol haben ; wie über⸗

haupt allenthalben eine nicht geringe Zahl geprüfter Meiſter zu finden ſei , die ſchlechte Arbeit liefern ; wie umgekehrt
manchem tüchtigen Geſellen die Fertigung des Meiſterſtücks durch mancherlei Chikanen zu erſchweren und zu verleiden
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geſucht werde , und wie auch hier die freie Concurrenz mehr leiſte , als alle polizeiliche Aufſicht , die ohnehin gerade hier

niht ſowohl auf eigene Wahrnehmung und Beurtheilung der Beamten , als vielmehr nur auf das Gutachten Derer ſich

ſtützen könnte , die um ihres perſönlichen Vortheils willen nur zu ſehr geneigt ſein möchten , gegen den künftigen Con⸗

currenten ungerecht zu werden .

Nie habe man für den Ackerbau, das allgemeine Landgewerbe eine Lehrzeit und Meiſterprüfung feſtgeſetzt , und

doch ſei, wenn man die eigentlichen gelehrten Beſchäftigungen und die ſchönen Künſte abrechnet , vielleicht kein Gewerbe ,

welches mehr Einſichten und Erfahrung und eine größere Mannichfaltigkeit von Kenntniſſen erfordere , als dieſes . Da⸗

zu komme noch, daß die Arbeiten des Landbaues bei jeder Aenderung der Witterung und bei jeder Verſchiedenheit des

Bodens und anderer Umſtände eine verſchiedene Richtung bekommen ; daher ſie immer die eigene Beurtheilung des Land⸗

manns erfordern . Die Operationen bei den Handwerkern dagegen bleiben unverändert dieſelben , oder doch einander

ſehr gleich, und können folglich durch bloße Nachahmung und mechaniſche Uebung zur Vollkommenheit gebracht werden ,

Selbſt untergeordnete Arbeiten des Landbaues erfordern Verſtand und Erfahrung in einem höheren Grade , als die

meiſten mechaniſchen Arbeiten .

„ Das Recht , welches jeder Menſch hat , die Früchte ſeiner eigenen Arbeit zu genießen , ſo wie es das älteſte und

„urſprünglichſte aler Eigenthumsrechte iſt , ſollte billig auch das heiligſte und unverletzlichſte ſein . Der einzige Schatz

„eines armen Mannes beſteht in der Stärke und Geſchicklichkeit ſeiner Hände ; und ihn verhindern , diefe Stärke und

„dieſe Geſchicklichkeit auf die ihm wohlgefälligſte Weiſe , ohne Beeinträchtigung irgend eines Menſchen , zu gebrauchen ,

„heißt das heiligſte Eigenthum deſſelben verletzen . Es iſt ein Eingriff in die natürliche Freiheit nicht nur des arbeiten⸗

„ den Mannes ſelbſt , ſondern auch der Perſonen , die ſich ſeiner Geſchicklichkeit bedienen wollen . Go wie der Gine ge -

„hindert wird zu arbeiten , was ihm gut dünkt , fo werden die Andern gehindert , den für ſich arbeiten zu laſſen , welcher

„ihnen gefällt . Ob ein Menſch zu der Verrichtung , welcher er ſich unterzieht , tüchtig ſei, kann ſicher der Beurtheilung

„ Derer überlaſſen werden , welche ſeine Arbeiten gebrauchen , da es ihr Intereſſe ſo unmittelbar und ſo nahe angeht .

„ Die Beſorgniſſe des Geſetzgebers , daß ſie eine unrechte Wahl treffen möchten, ſind ebenſo unnöthig , als die Anſtalten ,

„durch welche er dies zu verhüten ſucht , drückend ( und man darf hinzufügen unzureichend ) ſind . ( Ad. Smith , National⸗

„reichthum . ) “

In der Mitte zwiſchen den beiden Hier angedeuteten Syſtemen ſteht die Anſicht , daß zwar in der Regel dem Ge⸗

werbsmanne der Nachweis ſeiner Befähigung von Staats wegen nicht abgefordert werden ſolle , hievon aber eine Aus⸗

nahme bei denjenigen Gewerben Platz greifen müſſe , bei welchen durch einen ungeſchickten Betrieb nicht dem Kunden

allein Vermögensnachtheile bereitet , ſondern zugleich das öffentliche Wohl und die allgemeinen polizeilichen Zwecke mit⸗

gefährdet werden könnten . Wer ein ſolches Gewerbe betreiben wolle , müſſe hiezu beſondere polizeiliche Erlaubniß er⸗

wirken , welche nur nach vorausgegangener Prüfung der Befähigung oder perſönlichen Zuverläſſigkeit des Bewerbers

ertheilt werden dürfe . Hiezu werden , außer den mehr oder weniger auf wiſſenſchaftlicher oder künſtleriſcher Vorbildung

beruhenden , aber gewerbsmäßig betriebenen Berufsgattungen der Anwaltſchaft , der Heilkunde (einſchließlich des Wund⸗

arzneidienſtes , der Geburtshilfe und des Apothekerweſens ) , der Privatunterrichts⸗ und Erziehungsanſtalten ꝛc. meiſtens

gerechnet die Anfertigung und . der Verkauf von Gift⸗ und Arzneiſtoffen , von feuergefährlichen Gegenſtänden , Waffen

und Munition ; die Haltung von öffentlichen Bädern und Wirthſchaften , die Unternehmung von öffentlichen Beluſti⸗

gungen und Schauſpielen , die Makler⸗, Trödler⸗ , Packer⸗ , Lohndiener⸗ , Hauderer⸗ , Flößer⸗ und Schiffergewerbe ; der

Bergbau , die Kaminfegerei und Waſenmeiſterei ; die ſämmtlichen Preßgewerbe Guchdruckerei , Steindruckerei u. dgl. ,

Buch⸗ , Kunſt⸗, Muſikalienhandlungen , Antiquariatsgeſchäfte , Haltung von Leſecabinetten und Leihbibliotheken u. ſ. . ) ;

ferner alle Gewerbe , welche hauſirend betrieben werden ,und die Baugewerbe ( Maurer⸗ , Sirao ) Ees De
euglacher⸗, e a

i



Soll der Gewebenam, um ein Geſchäft ſalbſtändig bigti zu dürfen, ein gtwiſſes
Alter erreicht haben ?

Daß derjenige ,welcher ein Geſchäft ſelbſtändig beginnen will , überhaupt vertragsfähig ſein, aiioain der Regel das

Alter der Volljährigkeit (kim Großherzogthum 21 Jahre ) erreicht haben müſſe , wird als ſelbſtverſtändlich von Allen an⸗
erkannt . Verſchiedene Anſichten aber beſtehen darüber , ob dieſes Alter genüge , oder ob

mit
weiter gegangen und etwa

ein Alter von 25 Jahren gefordert werden ſolle .

Für pieerſtere Anſicht läßt ſichanführen , daß, wenn das Recht zum Gewerbsbetrieb als eines ber urſprünglichſten
Menſchenrechte überhaupt betrachtet werde , und wenn den Meiſten die Ausübung dieſes Rechtes zur Friſtung ihres

Daſeins unentbehrlich ſei , wenn endlich das bürgerliche Geſetzbuch den Staatsangehörigen mit ſeinem 21 . Jahre zur

eigenen Verwaltung ſeines Vermögens und Wahrnehmung ſeiner Intereſſen durch Eingehung von Rechtsgeſchäften
aller Art reif erachte, mit einem Worte von dieſem Alter an ſeine rechtliche Perſönlichkeit anerkenne , kein Grund vor⸗

handen. ſei , dieſePerſönlichkeit!in Anſehung des Gewerbsbetriebs zu beſchränken .
Dagegen wird aber bemerkt :

Erfahrungsgemäß pflegt bei uns mit dem durch das Landrecht auf das 21 . Jahr feſtgeſtellten Alter der Volljäh⸗
rigkeitein den meiſten Fällen doch noch nicht diejenige Ausbildung des Verſtandes und Charakters , derjenige Umfang
von Erfahrungen , Kenntniſſen und Fertigkeiten vorhanden zu fein, welche zu dem gedeihlichen ſelbſtändigen Betriebe

eines Gewerbes erforderlich ſind . Aus einer ähnlichen Erwägung geſtattet auch das Bürgerrechtsgeſetz in der Regel
nicht vor dem 25 . Lebensjahre den Antritt des Bürgerrechts . Das Landrecht ſelbſt fordert dieſes reifere Alter, wenig⸗
ſtens bei Maunsperſonen, für die Verehelichung (L. R. Zuſ . 144 . ). Gerade bei den Gewerbsleuten iſt die Führung
einer eigenen Haushaltung durch weibliche Hilfe meiſt ein unabweisliches Bedürfniß , und es fällt deßhalb die Gründung
eines eigenen Geſchäftes gewöhnlich mit der Verehelichung zuſammen . Es iſt daher nicht nur keine wahre Beläſtigung
für den Gewerbsmann , wenn das Geſetz ihn nicht früher, als er heirathen darf , ſeinGeſchäft eröffnen läßt , ſondern es
wird durch eine ſolche Beſtimmung zugleich dem Concubinat entgegen gewirkt, welches ſonſt leicht überhand nehmen
könnte . Zudem hindert ja dieſelbe den Arbeiter bis zu ſeinem 25 . Jahre nicht an der Gewinnung ſeines Lebensunter⸗

haltes durch Anwendung ſeiner gewerblichen Kenntniſſe und Fertigkeiten in der Eigenſchaft als Gehilfe eines ſelbſtän⸗
digen Brodherrn ; vielmehr lehren tägliche Beiſpiele , daß die Leute gerade in dieſer Zeit des Durchgangs die nöthigen
Mittel zur Gründung des eigenen Anweſens zu erſparen vermögen . Auch kommt hier die ſchon unter II . erwähnte
Rückſicht in Betracht, daß das K leingewerbe nicht gedeihen kann , wenn ihm ſeine Hilfskräfte zu frühe entzogen werden :

Für Ausnahmsfälle könne durch Dispenſation von der ee Regel geholfen werden .

IV .

Iſt i Geſitz ia Gemeindebürgerrechts für eine wolhmendige Vorausſetzung des

ſelbſtändigen Gewerbsbetriebs zu erklären ?

Gmigt hiefür das angeborene Gürgerrecht , oder muf das volle Hürgerrecht förmlich an⸗
”

getteten, bezichungsweiſeerworben fein?
zolldemGewerbsmann, welcher das Bürgerrecht in einer andern Gemeinde als derjenigen

beſitzt , in welcher er ſein Geſchäft betreiben will , die gewerbliche Niederlaſſung in der

letzteren von der Ortsbehärde und aus welchen Gründen unterſagtwerden dürfen ?iye Gewerbsbefugniſſe ſind den f. g. Znſaßen zuzuerkennen ?
Fiür die zünftigen Gewerbe beſtand bisher der Grundſatz , daß ſie nur von demjenigen , der das Bürgerrecht ange⸗
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treten ober erworben hat , oder wenigſtens das Inſaßenrecht beſitzt, und dağ fie nur in derjenigen Gemeinde , in welcher

er das eine oder andere dieſer Rechte beſitzt, ſtändig ausgeübt werden dürfen . Wer aus den in dem vorhergehenden
Abſchnitt angedeuteten Gründen ſchon das Alter der erreichten Volhährigkeit für genügend erachtet, wird auch die Bei⸗

behaltung der eben erwähnten Beſchränkung für unſtatthaft halten , jedenfalls dagegen ſein , daß das angeborene Bür⸗

gerrecht auch angetreten ſein müſſe , und der Ausübung des Gewerbes iin anderen als der Heimathsgemeinde irgend ein

Hinderniß in den Weg gelegt werde ; er wird verlangen , daß das Recht der Freizügigkeit im ganzen Lande anerkannt

werde , einmal weil das Gewerbsrecht nicht aus dem Gemeindebürger - oder Heimathsrecht abgeleitet werden könne, ſo⸗

mit nicht an einen beſtimmten Ort gebunden ſei , ſondern als ein natürliches Recht der Staatsgenoſſen , welche ja als

ſolche durchaus und überall gleichberechtigt ſeien , auf dem ganzen Staatsgebiete müſſe geübt werden können ; ſodann

auch aus dem weiteren Grunde , weil die Freizügigkeit eines der wichtigſten Mitttel ſei, dem Gewerbsmann, der in der

Heimath nicht das entſprechende Feld für ſeine Thätigkeit finde, zu ſeinem beſſeren Fortkommen zu verhelfen , demnächſt

die Heimathsgemeinde von ungenügend oder gar nicht beſchäftigten und darum ihr ſelbſt läſtigen Arbeitern befreie , da⸗

gegen einen Zufluß von rührigen und tüchtigen Menſchen in Orte , wo das Gewerbsweſen noch darniederliege , geſtatte

und auf dieſe Weiſe bewirke , daß auch die Angehörigen ſolcher Orte zu größerer ihrer Kräfte angeſpornt

werden .

Wenn man dagegen aus den in der zweiten Hälfte des vorigen Abſchnittes angeführten Gründen von der Betrach⸗

tung ausgeht , daß in dem 21 . Lebensjahre noch nicht die wünſchenswerthe Reife eingetreten zu ſein pflegt , und daß zum

ſelbſtändigen Betrieb eines Gewerbes auch die Gründung eines ehelichen Haushaltes gehöre , wenn man hinzunimmt ,

daß der Beſitz des Bürgerrechts in dem Anſpruch auf die Theilnahme am Gemeinde - und Almendgut einen wichtigen

materiellen Nutzen und Rückhalt für nahrungslofe Zeiten bietet , daß überhaupt die Gewerbe recht eigentlich bürgerliche

Nahrungszweige ſind , daß es ſehr im Intereſſe der Gewerbtreibenden liegt , an den gemeindepolitiſchen Rechten der

Stimmgebung in den Bürgerverſammlungen, der Wahlfähigkeit und Wählbarkeit zu den Gemeindeämtern Theil zu

nehmen , wie nicht minder im Intereſſe der Gemeinden , daß in ihren aktiven Bürgerſchaften der Gewerbeſtand möͤglichſt

vollſtändig vertreten , und deßhalb dafür geforgt ſei, daß die Gewerbetreibenden ſich nicht in Maſſe dem Eintritt in das

Bütgerrecht und der Theilnahme an dem verfaſſungsmäßigen Gemeindeleben entziehen , ſo wird man wenigſtens die

Beſchränkung für rathſam erachten, daß der ſelbſtändige Gewerbsbetrieb demjenigen nicht geſtattet ſein ſoll , der nicht

wenigftens in irgend einer Gemeinde des Großherzogthums Bürgerrecht angetreten oder erworben hat . In dieſer Be⸗

ſchränkung wuͤrde zugleich das im vorigen Abſchnitt beſprochene Erforderniß des 25 . Lebensjahres als Regel mit ent⸗

halten fein, und eg wäre ſolches ausdrücklich nur für die | . g. Inſaßen zu bedingen, welche nach den Beſtimmungen des

Bürgerrechts (§§. 83 und 84 ) keinen oder nur einen beſchräntten Anſpruch auf Ertheilung des Bürgerrechts in der

Heimathsgemeinde haben , alſo billiger Weiſe nicht aus dein Grunde, weil ſie daſſelbe nicht erlangt haben , vom Gewerbs⸗

betriebe ausgeſchloſſen werden ſollten , der ihnen ſchon unter der alten Geſetzgebung geſtattet war .

Mit dieſer Beſchränkung wäre alsdann die Freizügigkeit in dem Sinne , daß der in irgend einer Gemeinde des

Großherzogthums bürgerliche Gewerbsmann ſein Geſchäfti im gangen UmjongdesLandesbetreiben gip und mit ihren
oben genannten Vortheilen vereinbar .

Indeſſen ſind dieſe Vortheile keineswegs allſeitig als piike anerkannt. ES wird die Befürchtung geäußert, daß

durch die Einwanderungortsfremder Gewerbsleute , welche die Gemeindebehörde nicht zu verhindern oder zu erſchweren
vermöge , der Nahrungsſtand der einheimiſchen Bürger gefährdet und dadurchfolgeweiſebie;Gemeinde,ſelbſt iin empfind⸗

licheNachtheileverſetzt werden könne. Ferner wird eingewendet , daßbie Freizügigkeit von Denen, “welehe i in ihrer Hei⸗
math zu Grunde gegangen odet ihres Eredits oder gutenRufes verluſtig geworden ſind/ ebenfells em yropéi Schaden

dritter Gemeinden leicht mißbraucht, daß die Abſichten desBürgerrechtsgeſetzes,welches die AufnahmeeinesOrtsfrem⸗
den in das Gemeindebürgerrechtnmit gewiſſen Bedingungen und wohl überdachtenHinderniſſen verknüpfe , vermittelſt

der Freizügigkeit vereitelt würden, weil dieſe dem Bitsfrendeniim Weſentlichen vielleicht. p dasjenige gipit quf
was er es allein abgeſehen hat , was abet bisher allein mit derBürgeraufnahmte erreicht werden konnte . HN den

Heimathsgemeinden , glaubt man, könne die Freizügigkeit Schaden bringen , indem ihre Angehörigen die NEES Beit
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ihres Lebens in fremdenGemeinden verbringen ,und dieſen gegenüber ihre geſetzlichen Pflichten erfüllen , wenn aber

dort das Alter oder die Tage der Noth herannahen , wieder die Heimath aufſuchen und von dieſer , der ſie Nichts ge⸗

leiſtet haben , nun das Recht der Unterſtützung in Anſpruch nehmen .

Je nachdem dieſen Einwendungen Rechnung getragen werden ſoll , müßte alsdann den Gemeindebehörden ein

Recht der Einſprache gegen ſolche gewerbliche Niederlaſſungen außerhalb der Heimathsgemeinde eingeräumt werden .

Oder es würden die beachtenswertheſten der beiderſeitigen Erwägungen in dem Vermittlungsvorſchlage zur Geltung

gelangen , daß zwar grundſätzlich der Bürger einer Gemeinde auch in jeder. andern Gemeinde ſein Gewerbe ſelbſtändig

betreiben dürfe, daßjedoch i im einzelnenFalle der Gemeindeb ehörde geſtattet ſei, dem Ortsfremden die gewerbliche Nie⸗

derlaſſung etwa aus den gleichen Gründen zu unttrſagen , aus welchen derſelbe gemäß §. 24 ( 18 ) des Bürgerrechtsge⸗
ſetzes , Ziff. —6 , Sie bürgerliche Aufnahme in dieGemeinde nicht hätte verlangen können , nämlich weil er oder die

Seinigen im Rufe ſchlechter Haushälter oder der ?Trunkfucht oder ausſchweifenden Lebenswandels ſtehen , eR gewbiſſer
Verbrechen oder Vergehen Strafe erlitten haben oder ſich nod i

in Unterſuchung befinden .

ie sip
Unter welchen Vor ausftzungen hänn en Frauens per n nen

t pan, f elhändigen:Grwerbs⸗
betrieb zugelaſſen werden?

3

Selbſt bei den zünftigen Gewerben ijt bisher ohne
BIAK den Wittwen die aiei des Geſchäfts ihres

verſtorbenen Ehemannes geſtattet geweſen. Ebenſo war ledigen Frauensperſonen die Anfertigung und der Verkauf

von Frauenkleidern und Putzgegenſtänden nicht verwehrt. Auch Hauſirerlaubniß wurde ihnen häufig ertheilt .

Findet man hierin bloße Bergünſtigungen, um dieſen Perſonen zu einem ehrbaren Auskommen zu verhelfen, ſo

liegt es nahe , aus dem gleichen Grund einen Schritt weiter zu gejer Dies mag in der That dringend genug erſcheinen,
weil viele dieſer Perſonen in der Ehe keine Verſorgung finden, kein zu ihrem Unterhalt hinreichendesKapitalvermögen
beſitzen, ihre Kenntniſſe und Fertigkeitenaber

i
im ſelbſtändigen Geſchäftsbetriebbeſſer und anſtändiger als im fremden

Dienſte verwerthen können . So würde man dahin gelangen, dieſelbenüberhaupt zu jedem Gewerbe zuzulaſſen, ſofern
ſie die geſetzlichen Vorſchriften zu erfüllen vermögen oder ein Geſchäft auf ihreRechnung durch einen jenen Vorſchriften
entſprechenden Gehilfen betreiben laſſen . Doch müßte , falls zu den allgemeinen geſetzlichen Erforderniſſen das ange⸗
tretene oder erworbene Bürgerrecht gezählt wird, auch hier eine Auskunft , wie bei den Inſaßen , getroffen werden , weil

unverheirathete Frauensperſonen das volle Bürgerrecht i pR
können . (§. 5, Abſ. 1 und 2 des Bürgerrechts —⸗

geſetzes.) A

Zu dem nämlichen Aa RUA man, wenn man inPoth dck IrlabnSpetfokendeingeräumten Gewerbsbe⸗

fugniſſen fortan miht mehr bloß Akte der Gnade und des Mitleids erblickt , ſondern ſie aufd die Betrachtung zurück führt ,

daß im Grunde nicht einzuſehen , weßhalb die Frauen von ihren Kenntniſſen , ihrer Geſchicklichkeit und ihrem Vermögen
nicht ebenſo allgemein , wie der Mann von ſeinen Eigenſchaften und Gütern , auf dem Gebiet der⸗ Gewerbe: ſollten Ge⸗

brauch machen dürfen , wie es insbeſondere von dieſem Standpunkte aus gerechtfertigt werden wolle , jeder Meiſters⸗
wittwe einen Umfang von Rechten zuzuerkennen , der anderen , unverheiratheten Frauensperſonen verſagt werde . Da⸗

bei müßte man freilich im Vertrauen auf die Macht der öffentlichen Meinung und der Concurrenz erwarten „daß eine

Frau doch wohl immer nur eine ſolche Beſchäftigung ergreifen werde , - die fth miter , olap neinn Stellungihres Ge⸗

Foreste, mit ihren natürlichenEigenſchaften und ihrer , Bildungsweiſe verträgt , ji ;

Wäre aber im Gegentheil zu beſorgen , daß eine allgemeine Zulaſſung der Frauen zum felbſiödigenGeſchäftsbe⸗
trieb wegen der Schwäche des Geſchlechts zu beſonderen Mißbräuchen führen könne , ſo müßte wohl entweder der Kreis

der Beſchäftigungen , zu welchen ſie zuzulaſſen , wenigſtens für die Unverheiratheten , alſo freilich mit Aufopferung der

Conſequenz geſetzlich beſchränkt , oder es müßte die Beſtimmung getroffen werden , daß ſie zur Ausübung eines Gewer⸗

2 *
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bes beſondere Coneeſſion einzuholen hätten , welche nur nach vorgängigerPrüfung ihrer perſönlichen Verhältniſſe , ins⸗

beſondere ihrer Unbeſcholtenheit ertheilt werden dürfte . PaSA GI od tpn yd Toge ratie

Welche Gewerbsbefugniſſe ſind den Ausländern einzuräumen ?

Dieſe Frage iſt hauptſächlich in fo fern von Bedeutung , als es ſich dabei um Angehörige deutſcher Bundesſtaaten

handelt . Anderen Nationen gegenüber bleiben entweder die abgeſchloſſenen Staatsverträge maßgebend, oder es wird

der Grundſatz auch fernerhin gehandhabt werden müſſen , daß der Ausländer nur mit beſonderer Staatserlaubniß zum

Gewerbsbetrieb im Großherzogthum zugelaſſen wird , wobei auf die Behandlung der Landesangehörigen im Heimath⸗

ſtaate des Bittſtellers und auf das Bedürfniß oder den Nutzen ſeiner Niederlaſſung im Inlande jeweils beſondere Rück⸗

ſicht genommen wird .

Etwas anders aber geſtaltet ſich die Frage den Angehörigen der deutſchen Staaten gegenüber . Das nationale

Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit erkennt in dem Verein aer deutſchen Staaten das gemeinſame Vaterland , und

ſtrebt nach Beſeitigung der trennenden Schranken , nach einheitlichen Einrichtungen und insbeſondere auch nach der Mi -

erkennung und Durchführung des Grundſatzes der Gleichberechtigung aller Deutſchen in allen deutſchen Landen , ſomit

der Freizügigkeit durch ganz Deutſchland . à
Jaigi

Es bedarf aber nicht der näheren Ausführung , daß dieſes Ziel nur durch die Vereinbarung aller Staaten er⸗

reicht oder durch die Vereinbarung einiger Staaten angebahnt werden kann , weil der einzelne Staat , der den Grund -

ſatz in ſeinem Gebiete anerkennen und zur Geltung kommen laſſen wollte, ſich und ſeine Angehörigen , ſo lange nicht

auch ihnen die anderen Gebiete geöffnet wären , leicht in die empfindlichſten Nachtheile verſetzen würde .

Es wirddaher, wenn man auch, ſei es aus politiſchen , ſei es aus volkswirthſchaftlichen Gründen , die Freizügigkeit

durch ganz Deutſchland für nothwendig erkennt , doch von einer einzelnen Regierung ein einſeitiges Vorgehen in dieſer

Richtung nicht erwartet werden können , und ſich zunächſt nur darum fragen , ob ſich die Regierung die Anbahnung

dieſes Zieles auf jede thunliche Weiſe zur Aufgabe zu machen, alſo insbeſondere durch das Zugeſtändniß der Gegenſei⸗

tigkeit an andere daſſelbe Ziel erſtrebende Staaten vorerſt wenigſtens eine theilweiſe deutſche Freizügigkeit herbeizufüh⸗

ren habe, eine Frage, welche in der gleichen Weiſe , wie die Frage der Freizügigkeit im engeren Vaterlande (Abſchn . IV.
oben ) eine verſchiedene Beantwortung erfahren kann .

„ R
Ea

VII. DRRR a

Jn welhem Umfang fol die Gewerbsbefugniğ ausgeübt werden dürfen ? mg

Die Beantwortung dieſer Frage ſteht in nahem Zuſammenhang mit jener zu Frage II . Werden be⸗

ſtimmte Vorſchriften für die Erlernung der Gewerbe und Prüfungen über die erlangte Befähigung für nothwendig

erachtet , ſo muß der Meiſter auf das einmal ergriffene Gewerbe beſchränkt bleiben , bis er ſich zu einem andern

von Neuemvorſchriftsmäßig befähigt hat . Viele erblicken noch in dieſer Beſchränkung einen wohlthätigen Hinde⸗

rungsgrund gegen leichtſinnigen Wechſel und einen angemeſſenen Zwang zur Stätigkeit und wachſenden Vervollkomm⸗

nung in dem einmal erwählten Gewerbe . Sie widerſpricht aber dem Prinzip der Gewerbefreiheit mehr als irgend

eine andere Beſchränkung , undwird zugleich als eines der ſtärkſten Hemmniſſe betrachtet , unter welchen das Kleinge⸗

werbe gegenüber der freieren Thätigkeit der Fabrikation und des Handels zu leiden habe. Man erachtet daher von

dieſem Standpunkte aus gerade als eines der wirkſamſten Mittel für die Hebung des Kleingewe rbes die volle Anwen⸗

dung des Prinzips und gelangt hiebei zu den Forderungen ,daß der Gewerbsmann DS d ey n

1 ) mehrere Gewerbe ( Handwerke und Handel ) gleichzeitig betreiben und zu dieſem Zwecke Gehilfenaus verſchie⸗

denen Gewerben beſchäftigen ,
atie UNS : naim po nida IRERE GAA HPAES p
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D daß er ſein Gewerbe von mehreren Lokalitäten aus und gleichzeitig an mehreren Orten dengeſetzlichen Vor⸗

ſchriften gemäß ausüben , RION in SIS giu

3 ) daß er , wo die Verhältniſſe es ihm räthlich erſcheinen laſſen , ungehindert von einem Gewerbe zum andern

übergehen dürfe . í unai E ia iin

Ausnahmen hievon würden ſich nur bei denjenigen Gewerben ergeben , für welche die Erwirkung einer beſondern

Staatserlaubniß ( Conceſſion ) etwa als nothwendig erachtet worden wäre . d f

A
E

Iſt der Hau ſirhandel künſtighin gänzlich zu verbitten oder nur zu beſchränken ?

Der Hauſirhandel iſt zwar heutzutage , wofaſt allenthalben anſäßige Handelsleute und Handwerker den Anfor⸗

derungen der Conſumenten zu genügen ſuchen , für die Letzteren kaum mehr ein Bedürfniß , er iſt aber noch immer ein

ſehr wirkſames Mittel zur Förderung des Abſatzes der Gewerbsprodukte , insbeſondere jener der fabrikmäßig betriebe⸗

nen Gewerbszweige . Er wird deshalb von Kleinhändlern und Kleinmeiſtern als eine gefährliche Art , ihnen Concur⸗

renz zu machen , gefürchtet und ſeine gänzliche Einſtellung gefordert . Auch wird ihm vorgeworfen , daß er das Publi⸗

kum theils beläſtige , theils zu unnützen oder unnöthigen Ausgaben verleite , und daß er Diejenigen , welche ſich damit

befaſſen , zu einer unſtäten , müßiggängeriſchen Lebensweiſe , ja ſelbſt zu Bettel und Diebſtahl führe . Fani

Von Andern wird der Hauſirhandel ebenſo lebhaft in Schutz genommen . Die ihm gemachten Vorwürfe ſeien

theils ungerecht , theils übertrieben ; gegen Mißbräuche , die bei allen Arten des Gewerbsbetriebs vorkämen , müſſe ein⸗

geſchritten werden . Sobald man einmal Gewerbefreiheit wolle , müſſe man auch dieſer Form des Geſchäftsbetriebs

noch mehr , als ſchon bisher geſchehen, freien Spielraum gewähren , wie ſie denn auch in den : Ländern , in welen Gez `

werbfreiheit ſchon lange herrſcht , in einem ſehr ausgedehnten Umfang und erfolgreich geübt wird . Manche unbemit⸗

telte , durch Alter oder Körpergebrechen zu einer anderen Beſchäftigung untauglich gewordene Perſonen fänden in ihr

noch ein ergiebiges Auskommen . Man ſolle daher nur durch zweckmäßige Vorſchriften und deren Handhabung dafür

ſorgen , daß nicht übel beleumundeten , unzuverläſſigen Perſonen Hauſirpatente bewilligt werden , und ihr Verhalten

überwachen laſſen . Auch hindere Nichts , den Hauſirhandel höher als bisher zu beſteuern und ihn durch die Aufhebung

einer in dieſer Hinſicht etwa als begünſtigt erſcheinenden Lage den anderen Gewerbtreibenden mehrgleich zu ſtellen .

Welchen Beſchränkungen ſind die Gewerbe in Anſchung der Art ihrer Ausübung zu
i unttrwerfen ?

B

Es muß als ſelbſtverſtändlich betrachtet werden , daß an die allgemeinen polizeilichen Vorſchriften , alſo namentlich

an die Gebote und Verbote der Sicherheits⸗ , Reinlichkeits⸗ , Geſundheits⸗ , Sittlichkeits⸗ , weltlichen Kirchen⸗, Straßen⸗ ,

Markt⸗ , Feuer⸗ , Bau⸗ , Maß⸗ und Gewichtspolizei , ſowiean die Vorſchriften der Steuer - und Zollverwaltung auch

künftighin alle Gewerbtreibendengebunden bleiben . oiy ppi hat apitat iE

Ferner wird , wenn man den Grundſatz annimmt, daß zu ſolchen Gewerben , deren ungeſchickter Betrieb demoͤffent⸗

lichen Wohl gefährlich werden könnte , eine beſondere Coneeſſion erforderlich ſei , kein Zweifel beſtehen, daß die Staats⸗

regierung , wie ſie dieſe Conceſſion nach Umſtänden ertheilen oder verjagen fann , auch befugt ſein müſſe, über die Art

und Weiſe ihres Betriebes im Allgemeinen oder Beſonderen ſolche Bedingungen vorzuſchreiben , welche durch das öf⸗

fentliche Intereſſe geboten ſind . ( Bgl . den,Schluß des II . Abſchnitts . ) E

Endlich iſt woht überall anerkaunt, daß die Errichtung, Verlegung oder weſentliche Abänderungvongewiſſen

zum Betrieb eines Gewerbes dienlichen Anlagen und Geſchäftseinrichtungen , z. B . von Waſſerwerken , Färbereien ,

t m
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Dampfmaſchinen , Feuerſtätten , Hammerwerken , Laboratorien , Schlachthäuſernu . dergl. , welche auf die Benützung

öͤffentlicher Anſtalten , auf die Erreichung der am Orte vorherrſchenden Lebenszwecke , auf bereits beſtehende Ge⸗

werbsanlagen, oder auf Geſundheit , Ruhe und Sicherheit der Nachbarſchaft von nachtheiligem Einfluß ſein können ,

nicht ohne Weiteres geſtattet ſein könne , ſondern jeweils beſonderer obrigkeitlicher Erlaubniß bedürfe , deren Ertheilung

eine Bekanntmachung des Vorhabens und eine SNe der saiga gruni und
iroa oemi ſieittezen

vorausgehen müſſe . stiu ems ibn niir

Zweifelhaft dagegen mag es erſcheinen , ob, aͤgeſehenhievon, den nicht Gewerben S ea
Auflagen bezüglich der Art ihres Betriebs gemacht werden)können, oder ob dies nicht mit dem Syſtem der Gewerbe —

freiheit unverträglich ſei.

Hieher gehören vornehmlich die bisher in Uebung geweſenen polizeilichen Taxen für den Verkauf nothwendiger

Lebensmittel , der Zwang zur Fortführung der damit befaßten Gewerbe und , wo die Taren nicht von
ber Sh

en
wci zur oͤffentlich erſichtlichen Angabe der ſelbſtbeſtimmten Preiſe . SRE

Man beſorgt , daß ein Aufgeben dieſer Einrichtungen vielfache Uebervortheilungen des

6

Publitums, miet aiia
beſonders die ärmeren Alaſſen am Pai uwi in eine TAN der Noth zur Folge

oen werde. “ Ak
i

Dagegen wird geltend paani Diefe DMäjregrhi ilg , well es den Obrigkettet an poate Anhaltspunkten
fehle; nicht durchführbar und darum , wie eine lange Erfahrung lehre , auch nicht ausreichend , um die oben erwähnten

Nachtheile zu beſeitigen . In der Ausdehnung , wie ſie bisher gehandhabtworden, ſeien ſie ungenügend ,dennſie hätten ,
um von anderen unentbehrlichen Lebensbedürfniſſen , wie Kleidung , Miethwohnung , Feuerungsmaterial u . dergl . nicht

zu reden , auf die unmittelbaren Erzeugniſſe der Landwirthſchaft ,z . B. Kartoffeln , Getreide , Hülſenfrüchte , ferner auf
Mehl , Zucker , Kaffee , Bier und andere , heutzutage zu wahren Bedürfniſſen auch des armen Mannes gewordene Le⸗

beusmittel ſich nicht erſtreckt , ohne daß hieraus ein der Abhilfe dringend bedürftiger Nachtheil entſtanden wäre .

Sie ſeien auch unnöthig ſowohl in gewöhnlichen Zeiten , wo die Concurrenz das Publikum ſoviel als thunlich vor Bez

nachtheiligungen durch Unredlichkeit der betreffenden Gewerbetreibenden ſchütze , als in Zeiten der Noth , wo vermittelſt
der Ausdehnung und Ausbildung , welche das Verkehrsweſen erfahren hat , leicht , raſch und billig aus andern , ſelbſt

ſehr entfernten Ländern Dasjenige beſchafft werden kann, was im Inlande mißrathen iſt , und nöthigen Falles doch

der Staat mit beſonderen Vorkehrungenins Mittel treten muß , wie er ſich deſſen auch unter dem alten Syſtem in ſol⸗

chen Zeitennicht hat erwehren können .Sie ſeien endlich in gewiſſerBeziehung ſogar ſchädlich , indem ſie den Ge⸗
werbsmann nöthigen , für den beſten Theil ſeiner Waare einen auswärtigen Markt , der ihm höhere Preiſe bietet , auf —

zuſuchen , und ſo dem inländiſchen Conſumenten nur die geringere Waare übrig laſſen .

Gegen ſtrafbare Uebervortheilungen des Publikums ſei nach Maßgabe der desfallſigen Beſtimmungen der Straf⸗

geſetze,wohinnamentlich auch jene über Wucher und Fälſchung von Maß und Gewicht gu rechnen ſeien , mit Geld⸗und

Freiheitsſtrafen , nach Umſtänden mit Entz ziehung der eer aein einzuſchreiten .
Hre

HO - O ARE IGESI IROS OLOGI
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3 fortannod cin allgemeines Da tin l des Gemerbeſtandes avanit dit Per-
i

kinigungaller Derer, die eimegewiſſe odet verwandte Arten von Gewerben trei⸗
ben , zu Gtnoſſenſchaftenvon Staats , megt , anzuordnen und einenMAEL

ſtaatlichen Einfluß auf die ſelben vorzubehalten?
o Yaiotaes , die Zünfte lediglichin. ihrem detmaligen korporattven aii iinit

dirst det , des freien Austrittes ae belaſſen, mò . überhaupt jede Art . gemerblicher Ber -
-
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inigung odet der Cheilnahme Darai deir E , Pa Willen der Gtibtebttti⸗
benden anheimju ſtellen ? miir ai oorii

Wenn oder ſo weit man es für nothwendig a den bejak und die weſnher der Grderbkrekenbet⸗m
zubehalten , eütſteht oder bleibt vielmehr auch das Bedüuͤrfniß organiſcher Einrichtungen, welchedie Bevbachtung der

Lehrvorſchrifteit gewährleiſten und die Abnahme der Prüfungen ermöglichen; und es würde am nächſten liegen , für
dieſe Zwecke die beſtehenden Zünfte und Innungen mit ihrer dermäligen Einrichtung beizubehalten , auch durch das

Gebot der Theilnahme daran dafür Sorge zu tragen , daß ſie fortbeſtehen und nicht ihrer allmähligen Aulflöfung ent⸗

gegen gehen.

aitia d

Aber ſelbſt dann , wenn man den Grundſatz annimmt , daß der Staat ſich in der Regel nicht darum kümmern ſoll ,

auf welchem Wege die Gewerbsleute ſich für ihre Geſchäfte befähigen, a dennoch eine unter dem beſonderen Schutz
und Einfluß des Staates ſtehende Forterhaltung der Zünfte oder eine den veränderten Zeitverhältniſſen entſprechende

Verjüngung dieſer korporativen Genoſſenſchaften und ſelbſt eine in gleicher Weiſe vom Staate geordnete Vereinigung

derjenigen Gewerbsleute , welche bisher nicht in einem ſolchen Verbande geſtanden ſind , für erſprießlich erachten , indem

man annimmt , daß in den Einrichtungen und Leiſtungen der Zünfte , trog, der AAufechtungen die ſie erdulden müſſen ,

ſehr vieles Gute enthalten ſei. Ddin wirde namentlich zu rechnen ſein die nach Aufhebung des Lehr⸗ und Prüfungs⸗

zwangs nur um ſo dringender erforderliche Einwirkung und Fürſorge für eine gewiſſenhafte Erziehung umd

gewerbliche Ausbildung der Lehrlinge, die Aufrechthaltung eines geregelten Verhältniſſes zwiſchen dem Prinzipalen und

ſeinem Hilfsperſonal , die Schlichtung desfallſiger Streitigkeiten , die Erhaltung und Verwaltungdes Koͤrperſchafts⸗ oder

Geſellſchaftsvermögens , die Armen⸗ und Krankenpflege der Genoſſenſchäftsmitglieder, überhauptdie Wahrnehmung
und Foͤrderung der Intereſſen des Gewerbes und die Vermittelung der Beziehungen zu den Staatsbehörden .

Eine andere , verbreitete Anſchauung hegt dieſe Erwartungen von den künftigen Leiſtungen ſolcher halb freien,

halb gezwungenen Genoſſenſchaften nicht. Sie geht davon aus , daß Dasjenige , was wirklich die Zünfte in den letzten

Zeiten noch geleiſtet haben , einen zweifelhaften Werth beſitze. Das familienartige Verhältniß , in welchem früher der

Meiſter den Geſellen und Lehrling gehalten habe , ſei aufgegeben oder doch ſehr gelockert und eine wohlthätige Einwir⸗

kung der Zunftvorſtände auf die Behandlung des Hilfsperſonals finde nicht mehr ſtatt ; das Verfahren bei den Mei⸗

ſterprüfungen habe von den in der Zunft waltenden eigennützigen Geſinnungen vielfache Beweiſe gegeben ; die ( in

ähnlichem Geiſte geführten ) Streitigkeiten über die Grenzen der Gewerbsbefugniſſe fallen hinweg, wenn künftighin

jedem Gewerbtreibenden grundſätzlich geſtattet iſt ,ſein Geſchäft nach jeder bellebigen Richtung hin zu erweitern oder

zu verändern ; außer jenen Dingen aber hätten die Zünfte keine nennenswerthe Thätigkeit mehr entfaltet , und was in

neueren Zeiten Bedeutendes im Gebiete der Gewerbe und des Gewerbslebens geleiſtet worden ſei , ſei nicht von den

Zünften ausgegangen . Die Zunftgenoſſen ſelbſt hätten ſchon jetzt keine wahre Anhänglichkeit mehr an dieſenVer⸗
band , es falle aber vollends das letzte Intereſſe , welches fie tiog an denſelben geknüpft habe, ſobald das Recht beſeitigt
ſei, einem Nichtgenoſſen gewiſſeArbeiten zu verbieten . In der That fänden die Gewerbtreibenden nicht mehr in der

Zunft den einen großen Kreis , der wie früher die wichtigſten Richtungen ihres öffentlichen Lebens umſchloß ; ſie ge —

währe nicht ſtaats⸗ noch gemeindepolitiſche Rechte , wie ehedem ; andere Verbände beſtehen für dieſe und für die Erfül⸗

lung der Pflichten gegen das Gemeinweſen ; mit den Fortſchritten des Gewerbes , der verwandten Künſte und Wiſſen⸗

ſchaften mache nicht die Zunft ihre Genoſſen bekannt ; ſie ſuchen ſolche und andere Belehrung in größeren gewerblichen
Vereinen , in Leſezirkeln und ähnlichen Berührungen mit Andern , ihre Anhilfe zu geſchäftlichen Unternehmungen in

Kreditvereinen , Aſſoziationen für Beſchaffung der Rohſtoffe ꝛc, ihre Unterhaltung in Vereinen für mancherlei geſellige

Zwecke oder bei anderen Zuſammenkünften , aber nicht auf der Zunftherberge ; ſie Jorgen für die Zeiten der Noth und

für die Zukunft ihrer Hinterbliebenen durch Betheiligung an allgemeinen Sparvereinen , Wittwenkaſſen , Lebensver⸗

ſicherungsanſtalten ; mit einem Wort , es ſei nicht mehr die einzelne Zunft oder Innung , welche die Angehörigen eines

und deſſelben Gewerbes für eine Mannichfaltigkeit von Lebenszwecken zuſammengeſelle , ſondern es ſei bald dieſes , bald

jenes gemeinſchaftliche Intereſſe , welches ein jedes für ſich Männer der verſchiedenſten gewerblichen Berufe zur Ver⸗

iniiai
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einigung führe . Dieſe verſchiedenen Kreiſe , denen der Gewerbsmann, wie es eben ihm frommen möge, in freiem Ent⸗

ſchluſſe ſich anreihe und die er eben ſo frei wieder verlaſſen könne, ſeien die Form, in welcher heutzutage erſtrebt und

erreicht werden könne , was einſt die Innungen geleiſtet haben . Eine andere ſtaatliche Einmiſchung in dieſelben, als

diejenige , welche. die allgemeinen Vereinsgeſetze zulaſſen , ſei denſelben weder förderlich , noch , wie der bisherige Gang der

Dinge gezeigt habe , nothwendig. Man ſolle daher die zünftigen Korporationen , ſoweit ſie als ſolche und ohne den

Zunftzwang Lebensfähigkeit beſitzen , fortbeſtehen laſſen , aber Niemand zum Eintritt in dieſe oder ähnliche Genoſſen⸗

ſchaften mittelbar oder unmittelbar mehr DRN ſonderndie Entwicklung des gewerblichen Aſſoziationsweſens ſich

ſelbſt überlaſſen.

Erſcheint es für dit Berhältniſſe unſeres Landes angemeſſen, den bertits beſtehenden Han⸗
delskammern eine geſetzliche Arganiſatian zu geben , awh Gewerderäthe

und s
werbegerichte einzuführen ?

Welcht Efßrünltung
und welcher Wirkungskreis wäre denſelben yu verleihen ?

|

Im Eingang des vorigen Abſchnittes iit angedeutet worden, wie e8 a dinipe: des e und Prüfungs⸗
zwanges um ſo nothwendiger erſcheinen möge, Organe zu beſitzen, welche an der Ausbildung der künftigen Generation
der Gewerbtreibenden ein werkthätiges Intereſſe nehmen . Auch für die mannichfachen Beziehungen des Staates zur

Gewerbthätigkeit ſeiner Angehörigen können ſolche Organe nur von Nutzen ſein ; ebenſo für die Aufrechthaltung der

Ordnung zwiſchen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern , überhaupt für die Shorena und Förderung aller ge⸗

meinſamen Intereſſen des Gewerbeſtandes größerer Orte oder Bezirke .
Dieſe Aufgaben könnten , wenn kein Genoſſenſchaftszwang eingeführt wird; den bei uns au manchen Orten ſchon

beſtehenden Handelskammern und zu errichtenden Gewerberäthen oder zu einem gemeinſchaftlichen Organ für alle Ge⸗

werbe , Handel und Fabrikation mit inbegriffen , verſchmolzenen . Gewerbekammern, welche aus Mitgliedern dieſer ver⸗
ſchiedenen Gewerbeſtände zu beſtehen hätten , anvertraut werden .

Dieſelben könnten zugleich von dem Geſetze mit der Befugniß ausgeſtattet werden, Streittgketen aaijen den Ar -

beitsherren und ihrem Hilfsperſeonal auf den Grund der abgeſchloſſenen Verträge, oder des Herkommens oder der an

deſſen Stelle tretenden obrigkeitlichen Satzungen in erſter Inſtanz ſummariſch zu verhandeln und zu entſcheiden , alſo
zugleich in der Eigenſchaft von Gewerbegerichten thätig zu ſein . Wegen dieſer richterlichen

Toitoi
müßte dem Staate

eine Einwirkung auf die Ernennung der Mitglieder vorbehalten bleiben .

Im Uebrigen wird die dieſen gewerblichen Behörden zu gebende Einrichtung weſentlich von den vesfotifigen An⸗

ſichten und Wünſchen des Gewerbeſtandes ſelbſt , denen nun rigon zu ſehen wäre,abhängig ſein .

Moi R mii ie

Druck der G. Braun ' ſchen Hofbuchdruckerei iwKarlsruhe .



Beilage B.

Ueberſicht
des Ergebniſſes der Vorerhebungen ,

die Bearbeitung eines Gewerbegeſetzes für das Großherzogthum Baden betreffend.

Dem Großh . Handelsminiſterium ſind auf ſeinen Erlaß vom 10 . Oktober 1860 Geergl . Allg. Begründung Seite

26 u. 27 und Beilage . ) Erklärungen und Gutachten vorgelegt worden

1) Von 16 Handelskammern und beziehungsweiſe Vorſtänden der Handelsinnungen , nämlich im

Seekreis : Konſtanz ;

Oberrheinkreis : Breiſach , Emmendingen , Freiburg , Lörrach mit Kandern und Schopfheim ;
Mittelrheinkreis : Bühl , Carlsruhe , Ettlingen , Kehl , Lahr , Pforzheim , Raſtatt ;
Unterrheinkreis : Eberbach , Heidelberg , Mannheim , Wertheim ;

und von dem in Mannheim neben der dortigen Handelskammer beſtehenden Han —⸗
delsverein .

2 ) Von 20 Gewerbevereinen , nämlich im

Seekreis : Conſtanz , Meersburg , Ueberlingen , Villingen ;

Oberrheinkreis : Emmendingen , Ettenheim , Freiburg , Furtwangen , Lörrach , Säckingen , Schopfheim ,
Staufen , Triberg ;

Mittelrheinkreis : Carlsruhe ;

Unterrheinkreis : Buchen , Mannheim , Heidelberg , Sinsheim , Tauberbiſchofsheim , Wertheim .
An den in den einzelnen Amtsbezirken abgehaltenen Verſammlungen haben

3) Ausſchließlich zünftige Gewerbtreibende Theil genommen in 23 Bezirken , nämlich im

Seekreis : Conſtanz , Radolfzell , Ueberlingen , Billingen;
Oberrheinkreis : Emmendingen , Ettenheim , Freiburg , Lörrach , Säckingen , Schopfheim , Staufen ,

Triberg ;

Mittelrheinkreis : Achern , Bruchſal , Carlsruhe ( Stadt ) , Raſtatt ;

Unterrheinkreis : Buchen , Heidelberg , Mannbeim , Sinsheim , Schwetzingen , Tauberbiſchofsheim ,
Wertheim .

2 ) Dagegen ſind außer den Zunftvorſtänden noch Gewerbtreibende , die keinem Zunftverband

angehören , zu den Verſammlungen in nachſtehenden 4 3 Bezirken —in den einzelnen Bezirken freilich in

ſehr verſchiedenen Zahlenverhältniſſen , durchſchnittlich aber in der Weiſe , daß die zünftigen Gewerbsleute die

vorwiegende Mehrzahl bildeten — zugezogen worden im

Seekreis : Bonndorf , Donaueſchingen , Engen , Meßkirch , Neuſtadt , Pfullendorf , Stockach ;

Oberrheinkreis : Breiſach , Freiburg ( Landamt ) , Kenzingen , Müllheim , St . Blaſien , Schönau , Wald⸗

kirch , Waldshut ;

Mittelrheinkreis : Baden , Bretten , Bühl , Carlsruhe ( Landamt ) , Durlach , Eppingen , Ettlingen ,

Gengenbach , Gernsbach , Kork , Lahr, Oberkirch , Offenburg , Pforzheim , Rheinbiſchofsheim , Wolfach ;
1
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Unterrheinkreis : Adelsheim , Eberbach , Gerlachsheim , Krautheim , Ladenburg , Mosbach , Neckar⸗

biſchofsheim , Neckargemünd , Philippsburg , Walldürn , Weinheim , Wiesloch ;

5) Es ſind ferner von den Gemeinderäthen nachſtehender 10 2 Stadtgemeinden Gutachten erſtattet worden

im

Seekreis : Bonndorf , Bräunlingen , Conſtanz , Donaueſchingen , Engen , Geiſingen , Hüfingen , Markdorf ,

Meersburg , Meßkirch , Möhringen , Neuſtadt , Pfullendorf , Radolfzell , Stockach , Stühlingen , Ueberlin⸗

gen , Villingen , Vöhrenbach ;

Oberrheinkreis : Breiſach , Elzach , Emmendingen , Endingen , Ettenheim , Freiburg , Furtwangen , Hei⸗

tersheim , Homberg , Jeſtetten , Kandern , Kenzingen , Kleinlaufenburg , Lörrach , Müllheim , Neuenburg,
Säckingen , Schönau , Schopfheim , Staufen , St . Blaſien , Sulzburg , Thiengen , Triberg , Todtnau ,

Waldshut , Waldkirch , Zell ;

Mittelrheinkreis : Achern , Baden , Bretten , Bruchſal , Bühl , Carlsruhe , Durlach , Eppingen , Ett⸗

lingen , Gengenbach , Gernsbach , Gochsheim , Heidelsheim , Kuppenheim , Lahr, Lichtenau , Mühlburg ,

Offenburg , Oberkirch , Oppenau , Pforzheim , Raſtatt , Renchen , Steinbach , Wolfach , Zell ;

Unterrheinkreis : Adelsheim , Borberg , Buchen , Eberbach , Freudenberg , Gerlachsheim , Grünsfeld ,

Heidelberg , Königshofen , Krautheim , Külsheim , Ladenburg , Lauda , Mannheim , Mosbach , Neckar⸗

biſchofsheim , Neckargemünd , Neudenau, Oſterburken , Philippsburg , Sinsheim , Schönau , Schwetzingen ,

Tauberbiſchofsheim , Walldürn , Waibſtadt , Weinheim , Wertheim , Wiesloch .

6) Und ebenſo von denjenigen folgender 75 Landgemeinden :

Seekreis : Dürrheim , Grafenhauſen , Heiligenberg , Oberlenzkirch , Reichenau , Salem , Singen , Steiß⸗

lingen , Stetten a . k. . ;

Oberrheinkreis : Görwihl , Heimbach , Kirchhofen , Kirchzarten , Kippenheim , Maulburg , Riegel , Roth⸗

weil, Schliengen , Steinen , St . Georgen , Todtmoos , Todtnauberg , Wehr ;

Mittelrheinkreis : Altenheim , Altſchweier , Appenweier , Beuern , Brötzingen , Bühlerthal , Durbach ,

Forbach , Gaggenau , Griesheim , Hofſtetten , Hofweier , Ichenheim , Kappelrodeck , Langenbrücken , Lauf ,

Liedolsheim , Malſch , Marlen , Mingolsheim , Mörſch , Neuſatz , Neuweier , Odenheim , Oberharmersbach ,

Ottersweier , Petersthal , Schwarzach , Sinzheim , Sulzfeld , Weingarten , Weitenung , Willſtedt , Wöſſin⸗

gen , Zeuthern , Zunsweier ;

Unterrheinkreis : Gerach , Handſchuchsheim , Hardheim , Hockenheim , Königheim , Laudenberg , Mu⸗

dau , Nußloch , Oberwittſtadt , Rappenau , Schriesheim , Seckenheim , Unterſchüpf , Walldorf , Wieſenthal ,

Zuzenhauſen .

7) Endlich haben ſämmtliche 64 Aemter des Landes , ſowie

8) die vier Kreisregierungen ihre Gutachten über die ihnen vorgelegten Fragen abgegeben.

Indem nun in der nachfolgenden Ueberſicht der Hauptinhalt ſämmtlicher Gutachten zuſammengeſtellt wird , muß

die Bemerkung vorausgeſchickt werden , daß in einer nicht unbedeutenden Anzahl derſelben nicht jeweils alle der im

Erlaß des Handelsminiſteriums geſtellten Fragen , und in andern wiederum einzelne dieſer Fragen nicht vollſtändig

beantwortet worden ſind . Dies gilt insbeſondere von den Erklärungen mancher Gemeindebehörden , von denen einige

fih auf die Behandlung der die Gemeinde - und Bürgerrechtsverhältniſſe berührenden Frage M. beſchränkt haben .

Wo in den Amtsverſammlungen und Gemeindekollegien eine Minoritätsanſicht geltend gemacht wurde , wird ihrer ſtets

da Erwähnung geſchehen, wo ihr eine verhältnißmäßig bedeutende Anzahl von Stimmen zur Seite ſteht .



L rage .

Verlangen die Verhältniſſſe des Großherzogthums eine Gewerbegeſetzgebung , welche

auf dem Grundſatz der Gewerbefreiheit beruht , oder entſpricht denſelben viel⸗

mehr eine geſetzliche Reform des Zun ftweſens ?

Für den Grundſatz der Gewerbefreiheit haben ſich

1) die 4 Kreisregierungen ,

2) ſämmtliche Aemter mit Ausnahme von 5 , nämlich von Kenzingen , Offenburg , Landamt Karlsruhe ,

Schwetzingen und Gerlachsheim ,

3) ſämmtliche Gewerbevereine mit Ausnahme von 2, nämlich von Meersburg ( mit 12 gegen 7 Stim⸗

men) und Tauberbiſchofsheim , und

4 ) ſämmmtliche Handelskammern , reſp . Handelsinnungen , mit Ausnahme von 2, nämlich von Frei⸗

burg und Wertheim (letztere mit 3 gegen 2 Stimmen ) , und der Handelsv erein zu Mannheim

ausgeſprochen .
Bon den reinzünftigen Amtsverſammlungen haben ſich erklärt :

Für Gewerbefreiheit 13 , Für bloſe Reform des Zunftweſens 10 ,

alſo die Mehrzahl , alſo die Minderzahl , .

nämlich : nämlich :

Radolfzell , Conſtanz

Ueberlingen. ( mit 8 Stimmen gegen ) ,

= ; Billingen .

Emmendingen i

Cmit 14 Stimmen gegen 13) , Freiburg , Stadt ,

Ettenheim , Staufen ,

Lörrach , Triberg .

Säckingen , —

Schopfheim. Achern.

Bruchſal , Heidelberg ,

Carlsruhe Stadt , Schwetzingen ,
( m. 27 St . g. ) , Sinsheim ,

Raſtatt . Tauberbiſchofsheim .

Buchen

( m. 17 St . g. 10) ,

Mannheim

( m. 34 St . g. ) ,

Wertheim. ;

Aehnlich ſtellt ſich das Verhältniß bei den gemiſchten ( auch von nicht zünftigen Gewerbtreibenden beſuchten )

Bezirksverſammlungen ; von ihnen haben ſich entſchieden :
a
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Für Gewerbefreiheit 24 ,

nämlich :

Donaueſchingen ,

Engen ,

Meßkirch ,

Pfullendorf ,

Stockach .

Breiſach ,

Freiburg , Landamt ,

Kenzingen

( mit 20 Stimmen gegên 14) ,

Müllheim ,
St . Blaſien ,

Schönau ,

Waldkirch ,

Waldshut .

Bühl ,

Eppingen

( m. 21 St . g. 11) ,

Ettlingen

( m. 21 St . g. 13) ,

Lahr,

Offenburg ,

Pforzheim ,

Rheinbiſchofsheim .

Eberbach ,

Mosbach ,

Neckarbiſchofsheim

( m. 17 St . g. 16) ,

Philippsburg .

Möhringen ;

Neuenburg , St . Blaſien , Sulzburg ;

Für Reform des Zunftweſens 19 ,

Baden , Kuppenheim , Oberkirch , Oppenau , Wolfach ;

Adelsheim , Borberg , Gerlachsheim , Grünsfeld , Königshofen , Krautheim , Külsheim , Lauda , Neckar⸗

biſchofsheim , Tauberbiſchofsheim , Waibſtadt , Walldürn ;

Raſtatt , Heidelberg , Mannheim ;

Dürrheim , Stetten a . k. . ;

Kirchzarten , Rothweil , St . Goan

nämlich :

Bonndorf

( mit 13 Stimmen gegen ) ,

Neuſtadt

( m. 9 St . g. ) .

Baden ,
Bretten

( m. 43 St . g. 17) ,

Carlsruhe , Land ,

Durlach

( m. 29 Stg . 24) ,

Gengenbach

( m. 20 St . g. 16) ,
Gernsbach

( m. 11 St . g. 10) ,

Kork,

Oberkirch ,

Wolfach

( m. 31 St . g. 12) .

Adelsheim ,

Gerlachsheim ,

Krautheim ,

Ladenburg

( m. 17 St . g. 10) ,

Neckargemünd ,

Walldürn ,

Weinheim

( m. 11 St . g. ) ,

Wiesloch

( m. 13 St . g . ) .
Von den U E T ſich für Reform des aaa

aA
21 ausgeſprochen :

für Gewerbefreiheit dagegen 74 , darunter die Städte : Conſtanz , Freiburg , Carlsrube, Lahr, Pforzheim

von den Landgemeinden für Reform peraun niw rieng folggnoe
16:



Altenheim , Beuern , Kappeltodeck , Mingolsheim , Oberharmersbach , Weingarten ;
Königheim , Mudau , Neckargerach , Oberwittſtadt , Unterſchüpf ;

für Fortbeſtand des Zunftweſens in bisheriger Geſtalt 2 :

Hofſtetten und Liedolsheim ;
für Gewerbefreiheit dagegen auch hier die Mehrheit mit 48 .

II . rage

Bleibt es nothwendig und thunlich , von dem neu angehenden Gewerbsmann den

Nachweis einer bei Meiſtern ſeines Gewerbes zugebrachten Lehr - und Wan⸗

Derzeit zu verlangen , und ihm eine Prüfung über die hierdurch erlangte Befähi⸗

gung zum ſelbſtſtän digen Gewerbs betrieb abnehmen zu laſſen ?

Iſt dies bei allen Gewerben oder wenigſtens bei denjenigen erforderlich , bei welchen

durch ungeſchickten Betrieb die Ekeichüng allgemeiner polizeilicher Zwecke

gefährdet werden könnte ?

Durch wen ſollen die Meiſterprüfungen abgenommen werden ? a
EEAN
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A. Lehrzeit .

Für den Nachweis einer beſtimmten Lehrzeit , als einer geſetzlichen Bedingung der Gewerbebefugniß , haben ſich
ausgeſprochen :

1) von den Handelskammern .

vielmehr alle 17 dagegen ;

2) von den Gewerbevereinen nur .
Carlsruhe und Tauberbiſchofsheim ,
die übrigen 18 dagegen ;

. . a

Billingen ;

Staufen , Triberg ( mit 19 Stimmen gegen 16 ) ;
Achern ( mit 22 Stimmen gegen 13) , Karlsruhe , Stadt ( mit 20 Stimmen gegen 12 ) ;

Heidelberg , Schwetzingen , Sinsheim , Tauberbiſchofsheim ;
bei Emmendingen war Stimmengleichheit ;
die übrigen 13 waren dagegen ;

4) von den gemiſchten Amtsverſammlungen nunnnnkk888 17

Neuſtadt ( mit 9 Stimmen gegen ) ;

Waldkirch ;

Baden , Karlsruhe ( Land) , Durlach ( mit 29 Stimmen
gegen

24) ; Gengenbah Cmit 20 Stimmen gegen 16) ,

Gernsbach , Oberkirch , Wolfach ;
Adelsheim , Gerlachsheim , Krautheim , Ladenburg ( mit 17 Stimmen gegen 10) , Metara Walldürn ,

Weinheim ( mit 11 Stimmen gegen ) , Wiesſoch ( mit 13 Stimmen
gegen To

Die andern 26 maren dagegen ; Ta

5) von 94 Behörden der Stadtgemeinden nuro so so . o enera ⁰22

;
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St . Blaſien , Sulzburz , Waldkirch, Zell ;

Baden , Gernsbach , Mühlburg , Oberkirch , Oppenau , Wolfach ; |

Adelsheim , Borberg , Gerlachsheim , Grünsfeld , Krautheim , Külsheim, Rauda , Philippsburg , Schönau , |

Tauberbiſchofsheim , Waibſtadt , Walldürn ;
|

alle übrigen 72 , Darunter diejenigen der bedeutendſten Städte da gegen ;

e |
die übrigen 48 dagegen ;

|

7) vow oen leme nit s o o oaoa o” o o NN aa ~ o > 3

Die übrigen 61 Dagegen ;

8) von den Kreisregierungen æꝑę [ Keine ,

vielmehr alle dagegen .

B. Wanderzeit .
Für den Nachweis einer wie bei . , erklären ſich

1) von 17 Handelskammernn Keine .

2 ) oon 20 Gewerbevereinen = o o s sees egt tan aa Ne O 1

Tauberbiſchofsheim ;

3) von 23 rein zünftigen Amtsverſammlungeen . S

Staufen , Triberg ( mit 19 Stimmen gegen 16);
Tauberbiſchofsheim ;

4) 90n 43 gemiſ chten Amtsverſammlungen a a a 4

Carlsruhe ( Land ) , Gengenbach ( mit 20 Stimmen gegen 10;$

Gerlachsheim, Wiesloch ;

5) Yon IA EDEMEN e e e o o o e a e aaa aa S
Neuenburg, Sulzburg ;
Oberkirch ;

Adelsheim , Gerlachsheim , Grünsfeld , Külsheim ,
Tomber

AEM

6) von 65 Landgemeinden E E a

7 on oA lem eern o o o a a a S S a 1

). Kreis cea Ceruta enee oo a a’ ae a a oa NENE

Die unter —8 nicht Aufgezählten , ſomit eine noh über wie RS ere Mep rheit , als bei A fih. gegen den

Lehrzwang ergeben , haben insgeſammt die Abſchaffung des Wanderzwangs beantragt .

C. Meiſterprüfungen .

Es haben ſich für Meiſterprüfungen als Regel bei allen Gewerben erklärt :

1) von den 17 Handelskammern nuunnetereeeſee‚ßß⸗ : . : . : a i ’ f.

Freiburg ;
:

2 yon den 20 Gewerbevereinen c s soeh n r e e n a E a 8

Meersburg , Buchen , Tauberbiſchofsheim ;

3) von 23 rein zünftigen Verſammlungen aber die Majoriti MERRER nO a > TO:

Conſtanz ( mit 8 Stimmen gegen ) , Villingen ;

Freiburg ( Stadt ) , Staufen , Triberg ( 19 Stimmen gegen 16 ) 3 |

Achern , Bruchſal , Carlsruhe ( Stadt ) ( mit 20 Stimmen gegen 12 ) ; 0
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Buchen , Heidelberg ( mit 59 Stimmen gegen 15) , Mannheim ( mit 32 Stimmen gegen 119, Schwetzingen ,

Sinsheim , Tauberbiſchofsheim , Wertheim ( mit 19 Stimmen gegen ) ;

in der Verſammlung zu Emmendingen war Stimmengleichheit ;

J) von 43 gemiſchten Verſammlungen die Min derzahl voten 19

Bonndorf , Pfullendorf ;

Baden , Bretten ( mit 41 Stimmen gegen 19) , Carlsruhe ( Land ) , Durlach ( mit 29 Stimmen gegen 24) ,

Gengenbach ( mit 20 Stimmen gegen 16) , Gernsbach ( mit 11 Stimmen gegen 10) , Wolfach ;

Adelsheim , Gerlachsheim , Krautheim , Ladenburg ( mit 17 Stimmen gegen 10) , Mosbach , Neckarbiſchofs⸗

heim ( mit 18 Stimmen gegen 15) , Neckargemünd , Walldürn , Weinheim ( mit 11 Stimmen gegen ) ,

Wiesloch ;

5) von 93 Städten die Minderzahl vnnnnnn 10

Bonndorf , Engen , Meersburg , Pfullendorf , Villingen ;

Kleinlaufenburg , Neuenburg , Schopfheim , St . Blaſien , Sulzburg , Zell ;

Baden , Bruchſal , Heidelsheim , Kuppenheim , Oberkirch , Oppenau , Wolfach ;

Adelsheim , Buchen , Eberbach , Freudenberg , Gerlachsheim , Grünsfeld , Königshofen , Krautheim, Küls⸗

heim , Ladenburg , Lauda , Neckarbiſchofsheim , Neckargemünd , Neudenau , Philippsburg , Schönau ,

Schwetzingen , Lauberbiſchöfshein Waibſtadt, Walldürn , Weinheim , Wiesloch ;

6) von 63 Landgemeinden dern aagus J90

7) von O3 NWEMFEPNMU e E A A S

Yvon den Kreisregierungen DE EE Keine

vielmehr ſämmtlich dagegen .

In einer großen Zahl von Gutachten , namentlich der ſtädtiſchen Gemeindebehörden , wurde die Errichtung von

Gewerbſchulen in größerer Zahl , als bisher beſtanden , lebhaft befürwortet und zugleich empfohlen , den Beſuch

derſelben , ſo viel immer möglich , obligatoriſch zu machen .

Von beinahe Allen , insbeſondere auch von der größten Zahl Derjenigen , welche ſich im Allgemeinen gegen

Meiſterprüfungen erklärt haben, wurde anerkannt , daß wenigſtens für den ſelbſtſtändigen Betrieb derjenigen Ge⸗

werbe , bei welchen durch ungeſchickten Betrieb die Erreichung allgemeiner p olizeilicher Zwecke ge⸗

fährdet werden könnte , der Nachweis der Befähigung oder die Erſtehung einer Prüfung nothwendige

Vorausſetzung ſein , beziehungsweiſe , daß der Betrieb dieſer Gewerbe von der Ertheilung einer beſondern ſtaat⸗

lichen Erlaubniß ( Konzeſſion ) und dieſer vorausgehend von einer Prüfung der perſönlichen Cigan
des Bewerbers überhaupt abhängig gemacht werden müſſe .

Mit der Frage aber , für welche einzelnen Gewerbe eine Prüfung reſp . ein Befähigungsnachweis vor⸗

geſchrieben und für welche die Erwirkung einer Konzeſſion verlangt werden ſolle , hat ſich nur ein Theil der Gutachten

beſchäftigt ; eingehend iſt dieſelbe nur von wenigen , namentlich von den Kreisregierungen , behandelt worden . Die

Mehrzahl hat ſich darauf beſchränkt , die bezüglichen Gewerbe unter der in der Frageſtellung ſelbſt gewählten Bezeich⸗

nung zuſammenzufaſſen .
Von mehreren wurde der Wunſch ausgeſprochen , es möchten Prüfungen und Conceſſionen auf möglichſt

wenige Gewerbe beſchränkt werden . Einzelne wollen eine Prüfung nur für die , eine wiſſenſchaftliche

Vorbildung erfordernden gewerblichen Berufsarten — Anwaltſchaft , Unterrichtsanſtalten , Heilkunde — oder auch nur

für die verſchiedenen Zweige der Heilkunde allein beſtehen laſſen . Andere adoptiren die in der Darſtellung des Han⸗

delsminiſteriums zu Frage Il . am Schluß enthaltene Zuſammenſtellung von Gewerben vollſtändig ; andere mit Aus⸗

ſcheidung einzelner Gewerbe , insbeſondere auh der Baugewerbe , Fu einigen Gutachten endlich wurden etliche wei⸗

tere Gewerbe namhaft gemacht , für welche eine Prüfung und beziehungsweiſe Konzeſſion vorgeſchrieben werden ſollte ,

fo für Hufbeſchlagſchmiede , Commiſſions⸗ , Auswanderungsbureau ' s , Verſicherungsagenturen . Endlich hat auch der



Vorſchlag Vertreter gefunden , von Gewerbskonzeſſionen in dem neuen Geſetze gänzlich Umgang zu nehmen , dagegen
bei den für das öffentliche Wohl beſonders wichtigen Gewerben die Vorausſetzungen für den ſelbſtſtändigen Gewerbs —⸗

betrieb im Geſetze ſelbſt genau zu beſtimmen und der Polizeibehörde die Befugniß einzuräumen , den fernern Gewerbs —

betrieb in den Fällen , in welchen ſolcher vor Erfüllung ſämmtlicher Erforderniſſe begonnen wurde , bis dem Geſetze

völlig genügt iſt , zu unterſagen .
In mehreren Gutachten wurde eine Einrichtung angeregt , welche es einem angehenden Gewerbsmann möglich

mache , ſich freiwillig einer Prüfung über die Befähigung zu einem Gewerbe zu unterwerfen , um durch ein

günſtiges Ergebniß ſich eine Empfehlung vor dem Publikum zu gewinnen , ohne daß jedoch irgend welche geſetzliche

Folgen , wie etwa gewiſſe Rechte bezüglich des Gewerbsbetriebs oder Ehrenrechte an das Erſtehen der Prüfung geknüpft
werden ſollten . Eine ſolche Einrichtung haben für wünſchenswerth erachtet :

Die Gewerbevereine von Lörrach und Furtwangen ,
die Städte Furtwangen , Lahr und Heidelberg , und

die Aemter Freiburg ( Stadtamt ) , Säckingen , Lahr, Gernsbach , Durlach , Mannheim .

Zur Beantwortung der Frage , durch wen die Meiſterprüfungen ( allgemein gebotene , ausnahmsweiſe

vorgeſchriebene , freiwillige ) abgenommen werden ſollen ( Frage II . , Abſ . ), ſind verſchiedene Vorſchläge

gemacht worden .

Für deren Vornahme

a ) durch Sachverſtändige aus den Poe Gewerben ſelbſt
erklärten ſich :

2 Handelskammern , 1 Gewerbeverein , 5 rein zünftige Verſammlungen , 16 gemiſchte Verſammlungen,
15 kleinere Stadtgemeinden , 12 Landgemeinden und 5 Bezirksämter .

b) Durch Gewerberäthe ( Gewerbekammern ) :
1 Handelsinnung , 3 Gewerbevereine , 10 rein zünftige Verſammlungen ( darunter die von Carlsruhe ,

Heidelberg und Mannheim ) , 8 gemiſchte Verſammlungen , 29 Stadtgemeinden ( darunter Lahr , Heidel —

berg und Mannheim ) , 13 Landgemeinden und 18 Bezirksämter .

c) Durch beſondere ( Kreis - , Bezirks - ) Prüfungskommiſſionen :

1 Handelskammer , 7 Gewerbevereine , 3 rein zünftige Verſammlungen , 4 gemiſchte Weifaumlungen⸗
10 Stadtgemeinden , 6 Landgemeinden , 9 Bezirksämter , 1 Kreisregierung .

d) Durch techniſche Staatsbehörden linsbeſondere bei den Baugewerben )
2 Handelskammern ( Conſtanz und Mannheim ) , 4 Gewerbevereine , 1 reinzünftige Verſammlung ,

5 gemiſchte Verſammlungen , 3 Stadtgemeinden , 2 Landgemeinden , 11 Bezirksämter .

III . Frage .

Soll der Gewerbsmann , um ein Geſchäft beginnen zu dürfen , ein gewiſſes

Alter erreicht haben ?

Uebereinſtimmend wird anerkannt , daß eine beſtimmte Altersgrenze für den ſelbſtſtändigen Gewerbsbetrieb im

Geſetze gezogen werden müſſe . Bezüglich der Wahl des 21 . oder 25 . Lebensjahres gehen aber die Anſichten auseinan⸗

der . Einige wenige Stimmen wollen eine zwiſchen dieſen beiden Altersſtufen in der Mitte ſtehende Altersbeſtimmung —

( 23 Jahre ) —ſo die Städte Schopfheim und Carlsruhe . Die große Mehrzahl ſpricht ſich dagegen für das

25 . Lebensjahr aus , vorbehaltlich der nachſichtsweiſen früheren Geſtattung des Gewerbebetriebs in beſonderen

dringlichen Fällen . Für das 21 . Lebensjahr hat ſich nur eine verhältnißmäßig kleine Minorität erklärt , nämlich :



1) Die Handelskammern zu :

Breiſach , Carlsruhe ( mit 5 Sieme gegen » Eberbach , Mannhiim und der Handelgyerein in

Mannheim ; 14

2 ) die Gewerbvereine

Furtwangen und Mannheim ;

3 ) die Verſammlung zünftiger Gewerbsleute des Amtsbe zirks Radolphzell ;

2) die gemiſchten Verſammlungen der Bezirke Waldshut und Breiſach ;

5 ) die Gemeindebehörden von 6 kleineren Städten ;
6) jene von 5 Landgemeinden ;

7) die Aemter

Stockach , Villingen , Breiſach,Achern, Bipi, Heidelberg, Beinpeim;
8) die Regierung des Seekreiſes .

Folgende Gegenüberſtellung wird das Meinungsverhältni ß bei dieſer Frage anſchaulicher machenn

Es verlangen ein Alter von 25 Jahren , 21 Jahren .

£) Handelsfammernat : rens neite mote aas e te eie e e a te ea ED ne ( 6

2 Gemwerbepereine s n s n e e 18 2

3 ) Amtsverſammlungen rein zünftiger Gewderbsleufe 22 BiG

4) Gemiſchte Amtsverſammlungeeen 41 H

5) Stadigemeindehehstde . e 87 6

116) u Landgemeindebehörden r ueniar ipi maa ipi aeaa aes Ogi 5

DBezirksämter , t Se „ Pülne ne n aaa o 7

8) Kreisregierungen 3; ri :

IV . Frage .

gft der Beſitz des s Gemeindebürgerrechts für eine nothwendige Voxausſetzung
des ſelbſtſtändigen Gewerbebetriebs zu erklären ?

Genügt hiefür das angeborene Bürgerrecht , oder muß das volte Bitgerredt
förmlich angetreten , beziehungsweiſe erworben ſein ?

Soll dem Gewerbsmann , welcher das Bürgerrecht in einer andern Gemeinde als

derjenigen beſitzt , in welcher er ſein Geſchäft betreiben will , die gewerb⸗
liche Niederlaſſung in der letztern von der und aus welchen

Gründen unterſagt werden Dürfen ? ig ES noa (i

Welche Gewerbebefugniſſe find den ſog . In ſaßen zuz eus í

A. Für das Erforderniß des vollen ( angetreten en oder erworbenen ) Bürgerrechts am Orte des

Gewerbebetriebs haben ſich nur verhältnißmäßig wenig Stimmen ausgeſprochen . Es ſind dies : —

C

2) von 20 Gewerbevereinene 0e e aa e e aunn e dadete keiner ,

H yon 23 zünftigen Sen ge
haiMOIE Ra E sE ensanuna a LAUT ) Aua 5

tob Meberlitgemjadir E pinne rž : 7 D aE e

Ettenheim , Freibutg (Stodibezäet ), Sibe; Atge

Heidelberg ; digli 1171 ; hogan
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von 43 gemiſchten Verſammlungen eon oe Anaa OMN

Baden , Carlsruhe ( Landbezirk ) , Gengenbach , Oberkirch; Èa

Adelsheim , Gerlachsheim , Krautheim , Ladenbur g , Neckargemünd ; madangi !

5) von 99 Gemeindebehörden der Staͤdetitiiteteee ũ] ii dima nd (E 22

Stühlingen ;

Neuenburg , Sulzburg ; idg

Baden , Bruchſal , Mühlburg , Oberkiech , Aa Wolfach, Zell a Di $i

Adelsheim , Borberg , Buchen , Gerlachsheim , Grünsfeld , Königshofen , Stonigeim, Saspeim , Wedi Tau⸗

berbiſchofsheim , Waibſtadt , Walldürn ; TEAU O nO

O) Yon 1O Lößegemeindebehördden diiunm 13

Dürrheim ;
;

Kirchzarten , Riegel ;

Altenheim , Beuern , Ichenheim , Liedols heim, Marlen , Neuſatz , Su .
SGerach, Unterſchüpf , Walldorf EIS GRIE sia

D pon 6A Gezivtgamtert e ere e entorat n a e E A. (e 2

8) von den Kreiregierungen + > s 4 s o e . gurat teine

Jn einigen der pieper gehörigen Gutachten Ga n Vorbehalt daß zum
Gewerbebetriebiin der Hei -

mathsgemeinde das angeborene Bürgerrecht genügen ſolle . i

B. Im Allgemeinen entſchied ſich die Mehrzahl dafür , daß der Gewerbsmann in irgend einer Gemeinde

des Landes das Bürgerrecht angetreten oder erworben haben müſſe ; dieſes aber alsdann genügen ſolle ,

um im ganzen Umfangdes Staatsgebietes ein Gewerbe ſelbſtſtändig betreiben zu dürfen .

Es ſind dieſes :

T) vone Handelaar . a eoa ena a N a 7

Freiburg, Lörrach;
9 r33

Bühl , Kehl, Pforzheim , Raſtatt ;

Wertheiu ;

2) von 20 Gewerbevereinen CCCCCC 0

Meersburg , Ueberlingen , Billingen ;
;

Emmendingen Staufen ;
Carlsruhe ;
Heidelberg , Sinsheim , Tauberbiſchofsheim , W ertheim ;

3) von 23 zünftigen Verſammlungeen 13

Radolfzell , Villingen ;

Lörrach , Säckingen , Schopfheim , Staufen ;

Achern, Bruchſal , Carlsruhe (Stadt) , Raſtatt ;

Sinsheim , Tauberbiſchofsheim , Wertheim ;

J)von43 gemiſchten Verſammlungeen kn 28

Bonndorf , Donaueſchingen , Engen , Meßkirch , Neuſtadt , Pfullendorf , Stockach ;

Freiburg ( Land) , Kenzingen , Müllheim , St . Blaſien , Waldkirch ;

Bühl , Durlach , Eppingen , Ettlingen , Gernsbach , Kork, Lahr, Offenburg , Pforzheim , Renbiſcofsheim,
Wolfach ;

Eberbach , Mosbach , Neckarbiſchofsheim , Walldürn, Wiesloch ;



11

5) von 99 Stadkgemeindebehörddenin . P poha i 56

Donaueſchingen , Engen , Geiſingen , Hüfingen , Mortdorf, Derek , Peptiidi mapiigen, Wulant ,
Pfullendorf , Stockach , Ueberlingen , Villingen ;

Emmendingen , Endingen , Heitersheim , Jeſtetten , Kandern , Kenzingen , Lörrach , Müllheim, Säckingen ,

Schopfheim , Staufen , Thiengen , Waldkirch , Waldshut ;

Achern , Bühl , Carlsruhe , Durlach , Eppingen , Ettlingen , Gengenbach , Gernsbach , Heidelsheim , Kuppenheim ,

Lichtenau , Offenburg , Pforzheim , Raſtatt , Renchen , Steinbachz

Freudenberg , Heidelberg , Ladenburg , Neckarbiſchofsheim , Neudenau , Wilippsburg⸗ Schönau ,

Schwetzingen , Sinsheim , Weinheim , Wertheim , Wiesloch ;

6) Hon 10 Kandgemeindebehorden =e, To e e Ae A E a e PE NEES a09

Grafenhauſen , Heiligenberg , Singen , Stetten a. k. M
X:

Görwihl , Kirchhofen , Maulburg , Rothweil , St . Caa Wehr ;

Altſchweier , Appenweier , Brötzingen , Bühlerthal , Forbach , Gaggenau , Hofſtetten , Kappelrodeck , Langenbrü⸗

cken, Malſch , Mingolsheim , Mörſch , Neuweier , Oberharmersbach , Odenheim , Ottersweier , Hoah
Schwarzach , Weitenung , Willſtett , Wöſſingen , Zeuthern ;

Handſchuchsheim , Hardheim , Hockenheim , Nußloch , Rappenau , Seckenheim , Zuzenhauſen ;

7 ) von 64 Aemternnm e o d o r eae ai EC Ug ( E 36

8) von 4 Kreistegierungen liüilluem ul azi ieg Enen CE 1

C. Eine nicht unbedeutende Zahl von Gutachten erklärte ſich jedoch für den Grundſatz , daß das bloße Hei⸗

mathsrecht ( angeborenes Bürger - oder Einſaßenrecht ) in irgend einer Gemeinde des Großherzogthums

zum Gewerbebetrieb im ganzen Umfang des Staatsgebiets hinreichen ſolle , wobei ausdrücklich

oder ſtillſchweigend vorausgeſetzt wird , daß zur Eingehung einer Ehe , wie bisher , der Antritt oder aa des Aktiv⸗

bürgerrechts eine geſetzliche Bedingung bleibe .

Ju dieſer Richtung haben ſich ausgeſprochen
oe [ /0

Eonſtanz ;
Breiſach , Emmendingen ;

Carlsruhe , Ettlingen , Lahr ;

Eberbach , Heidelberg , Mannheim, Handelsverein Mannheim ;

2) von 20 Gero a a O
;

Conſtanz ;
; £

e7

Ettenheim , Freiburg , Furtwangen , Lörrach , Schopf heim , Säckingen , Triberg ;
Buchen , Mannheim ; a

3) von 23 zünftigen Verſammlunge nnnnnn . . iae

Emmendingen ;
g i ' ;

Buchen , Schwetzingen ;

J ) von 43 gemiſchten Verſammlungennn nn: nnnn a n olal ai E
Breiſach , Schönau , Waldshut ;

; 5 ji

Bretten;
PRA

Philippsburg ; Ga i
Vr Jig e enpa a a guia gae Eke NI AE RRE TE A

Braäunlingen , Conſtanz , Radolfzell , Bößrenbäch; H29 y is

—
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Breiſach , Ettenheim , Freiburg ,
Sprtpanget, Hornberg , Kleinlaufenburg , Schönau , St . Blaſien , Todtnau ,

Triberg , Zell ;

Bretten, Lahr ;

>: Eberbach , Mannheim , Mosbach , Neckargemünd ;

6) von TO Landgemeindebehördeen

Oberlenzkirch , Reichenau , Steißlingen ;

Heimbach , Schliengen , Steinen , Todtmoos ;

Durbach, Griesheim , Hofweier , Lauf , Weingarten , Zunsweier;
Laudenbach , Mudau , Oberwittſtadt , Schriesheim , Wieſenthal ;

von 61 Aemtennnnmminimni ² ²- 24

8) von 4 Kreisregierungen ea A NER

+ . . . . . ene e + . + — + 18

D. Für ein Einſprachsrecht der Gemeinde gegen die gewerbleche B eines Oetsftemden
nach Analogie des §. 21 des Bürgerrechtsgeſetzes , theilweiſe auch für das Recht der Gemeinde zur

Aufenthaltskündigung in den derſelben Beſtimmung entſprechenden Fällen haben ſich

1) von 17 Handelskammerrnrn ER i EURA ES R S a e 10

2) von 20 Gewerbevereinen HER RUTE , BARN T aa nT , = 1T

3 ) yon 23 zünftigen Berfammlungen : s s s e s w s s

5) pon 43: gemifHten Berfammlüngen : = n e o ee se a o me one me a SRN EOR A 2T

5 ) von 60 Stadtgemeindebehörden 35

Bräunlingen , Conſtanz , Donaueſchingen , Geiſi igit Hüfingen, Marddorf, Meßkirch Neuſtadt, Pfullendorf,
Stockach , Ueberlingen , Villingen , Vöhrenbach ;

Breiſach , Emmendingen , Endingen , Ettenheim , Freiburg , Heitersheim , Jeſtetten , Kandern , Kenzingen ,

Kleinlaufenburg , Säckingen , Schönau , Schopfheim , Staufen , St . Blaſien , Thiengen , Todtnau , Kribers,
Zell ;

Achern, Bühl , Karlsruhe , Durlach , Ettlingen , Gernsbach , Heidelsheim , Kuppenheim, apr, Lichtenau,
Offenburg , Pforzheim , Raſtatt , Steinbach;

Eberbach , Heidelberg, Mannheim , Mosbach, Neckargemünd, Philippsburg, Schönau , Sinsheim, Wert⸗

heim ;

6) von 42 Landgemeindebehörden e Vö29

Grafenhauſen , Heiligenberg , Oberlenzkirch , Reichenan, Steißlingen ;

Görwihl , Kirchhofen , Maulburg , Schliengen , Steinen , St . Georgen , Todtmoos , Wehr ;

Altſchweier , Brötzingen , Durbach , Langenbrücken , Malſch , Mörſch , Odenheim , Petersthal , Woarzach.
Weitenau , Wöſſingen ;

Handſchuchsheim , Laudenbach , Mudau , Oberwittſtadt , Zuzenhauſen .
T) von 64 Memtern . : eoor aor S

8 ) von 4 Kreisregierungen , E a a E a ” Aaa 3

Drei ſtädtiſche und 9 Landgemeindebehörden verlangen für die Gemeinde ein Einſprachs⸗
recht gegen die Niederlaſſung eines Ortsfremden .

Einige Gutachten wollen den Gemeinden gegenüber den ortsfremden Gewerbtreibenden noch die T Befugniß

einräumen , von denſelben nach Ablauf eines gewiſſen Zeitraums ( etwa 5 Jahren ) zu verlangen , Dap fie die bürgerliche
Aufnahme

in der Niederlaſſungsgemeindeerwirken .

—— — + . 4 PS . 13

+ + * + +

—* . , . . + . . + . — . s +

E. Was endlich die den Juſaßen einzuräumenden Gewerbebefugniſſe anbelangt , ſo aufer. denjenigen

Gutachten, welche den Gewerbebetrieb überhaupt nur an die Vorausſetzung eines Heimathsrechts geknüpft haben wol⸗



—
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len , auch ein großer Theil derjenigen , welche als Regel das Aktivbürgerrecht für den Beginn des ſelbſtſtändigen Ge⸗

werbebetriebs vorausſetzen , die vollſtändige Gleichſtellung derſelben mit den Ortsbürgern hinſichtlich der Gewerbe⸗

befugniſſe .

Im Anſchluß . an dieſen Abſchnitt haben mehrere Gutachten von Organen der Gewerbetreibenden und von Ge⸗

meindebehörden , welche aus ſolchen Orten ſtammen , in denen bisher die Iſ raeliten keine Aufnahme gefunden
haben , das Verlangen geſtellt , daß dieſen das Recht der Freizügigkeit , wenigſtens bezüglich der genannten Orte , verſagt
werde .

V . Frage .

Unter welchen Vorausſetzungen können Frauensperſonen zum ſelbſtſtändigen Gewerbe⸗
betrieb zugelaſſen werden ?

Eine bedeutende Stimmenzahl hat ſich für vollſtändige Gleichſtellung der Frauensperſonen — ver⸗

heirathet , verwittwet oder ledig — mit den Männern rückſichtlich der Vorausſetzungen wie der Befugniſſe des

ſelbſtſtändigen Gewerbebetriebs ausgeſprochen . Dabei iſt jedoch ſelbſtverſtändlich von dem bürgerrechtlichen
Verhältniß der Frauensperſonen abgeſehen worden .

Unter den nachſtehend Genannten erſcheinen auch diejenigen , welche , weil ſie überhaupt eine Prüfung des Ge⸗

werbtreibenden verlangen , dieſe auch den Frauensperſonen nicht erlaſſen haben wollen .

Es ſind

10 vonst ? Hendelstamtieenfn 8

Freiburg ;

Carlsruhe , Ettlingen , Lahr, Raſtatt ;

Eberbach , Mannheim nebſt dem Handelsverein von Mannheim ;

2 ) DONO Ge mer benene ⁊ð⁊ a s r O

Conſtanz , Ueberlingen ;
Freiburg , Furtwangen , Lörrach , Schopfheim ;

Buchen , Heidelberg , Mannheim , Wertheim ; ER

F ſſ CC eer aadA . hoere ot dede amara TGL a a

Emmendingen , Lörrach , Schopfheim ;

Buchen , Mannheim , Schwetzingen , Wertheim ;

ii

Donaueſchingen ;

Breiſach , Freiburg ( Landamt ) , Müllheim ;

Lahr, Offenburg , Pforzheim ;

Eberbach , Mosbach , Philippsburg , Wiesloch;
50 Lon 94 Siädigemeindebehördennnin e e e AO

darunter Freiburg , Carlsruhe , Lahr,Offenburg, und Mannheim ;

6) Von 60 LAnDHemenDeEn oi i a a a aA a a a a O AS

TJn OAACME oeae E E Ta EA N E 9I

8) von 4 Kreisregierungen N E T E NE E E E E ETE T E S

Bon den übrigen will die überwiegende Mehrzahl nur eine beſchränkte Zulaſſung der Frauensper⸗

ſonen zum Gewerbebetrieb , jedoch mit großer Verſchiedenheit in den im Einzelnen vorgeſchlagenen Beſchrän⸗

kungen . Die Einen verlangen geradezu die Beibehaltung der bisherigen Beſchränkungen ; Andere und nicht Wenige
wollen Frauensperſonen nur zu denjenigen Gewerben zulaſſen , deren Betrieb ſich mit der allgemeinen Stellung des
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weiblichen Geſchlechts, den natürlichen Eigenſchaften und der Bildungsweiſe deſſelben verträgt , und deren Kreis daher

nach dem Vorſchlag einiger Gutachten im Geſetz genau zu beſtimmen wäre . Andere wollen , zugleich in der Abſicht,

nur unbeſcholtenen Frauensperſonen den Gewerbebetrieb zu geſtatten , dieſen jeweils von der Einholung einer Konzeſſion

abhängig machen , von welcher Vorſchrift nur für die ſog . weiblichen Arbeiten , die ſeither ſchon freigegeben waren , eine

Ausnahme zugeſtanden werden will . Noch weiter gehen einige Gutachten , welche Frauen überhaupt nur den Betrieb

von Gewerben der letztgenannten Art oder auch von ſolchen , welche ausſchließlich oder größtentheils mit weiblichen Ge⸗

hilfen betrieben werden können , geſtatten wollen .

Rückſichtlich all ' dieſer Beſchränkungen wurde jedoch ſtets der Vorbehalt gemacht, daß dieſelben auf den Gewerbe —

betrieb der Wittwen , welche das Gewerbe ihrer Ehemänner fortſetzen, keine Anwendung finden , ſondern bezüglich ihrer

die bisherigen geſetzlichen Beſtimmungen beibehalten werden ſollen .

Bon einigen Gutachten dagegen wurde : für Frauensperſonen eine , im Vergleich zu den Männern günſtigere

Stellung in gewerblicher Beziehung in der Art befürwortet , daß ſie nicht erſt mit dem 25 . Lebensjahr , ſondern ſchon

früher , entweder mit dem 18. , oder doch mit dem 21 . Lebensjahr , zum ſelbſtſtändigen Gewerbebetrieb überhaupt oder

wenigſtens zur Beſchäftigung mit den ſogenannten weiblichen Arbeiten Anfertigung von Frauenkleidern und dergl . )

zuzulaſſen ſeien .

VI . Frage .

Welche Gewerbebefugniſſe ſind den Ausländern einzuräumen ?

. , Was zunächſt die den deutſchen Bundesſtaaten angehörigen Nichtbadener betrifft , ſo haben ſich

1) für deren allgemeine Zulaſſung zum Gewerbebetrieb in Großherzogthum gleich dem Inländer

nur ganz vereinzelte Stimmen ( ſo namentlich der Gewerbeverein , panka und die

lung zu Mannheim ) ausgeſprochen . Ebenſo

2) nur verhältnißmäßig wenige , vornehmlich von
Gemiellbebthörßen T deren v 5 frige Ausf T ießung

vom Gewerbebetrieb im Inlande .

3) Dagegen hat ſich eine nicht unbedeutende Anzahl von Gutachten für Beibehaltung der ſeit⸗

her geltenden Geſetzesbeſtimmungen und beziehungsweiſe für Zulaſſung der Angehörigen

deutſcher Bundesſtaaten nur unter der Vorausſetzung erklärt , daß ihnen dies durch einen Staatsvertrag

zugeſtanden oder eine beſondere Staatserlaubniß im einzelnen Falle von ihnen erwirkt wird . Es

ſind dies

1) von 16 Handelskammern reſp . Innungen 11

oecteseteinennnnnnnnnnn E s

3 ) Von 22 zünftigen Verſammlungen 0

darunter jene der Städte Carlsruhe und Freiburg ;

) von 483 gemiſchten Verſamütlüngenns s Si GES 9

50Von 941 Stävigemeindebehörden ai Ve RET 11

CCĩ˙ tt . . . e E E R o

8) von AKreisregierungeeennnn p NUON - E H

- 2

Die Mehrzahl ſämmtlicher Gutachten hat ſich

4 ) für den Grundſatz der Cregi ARTT in der Weiſe atie, daß Angehörige der deutſchen

Bundesſtaaten gleich den Inländern zum Gewerbebetrieb im Großherzogthum berechtigt ſein folen , inſo⸗

—
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weit in jenen Staaten den Badenern die gleichen Rechte eingeräumt werden . Vonvielen unter dieſen ,
ſowie einigen der oben ſchon erwähnten wurde zugleich die Anbahnung der Freizügigkeit durch ganz
Deutſchland aufs lebhafteſte befürwortet . Für den Grundſatz der Gegenſeitigkeit erklärten ſich
1) von 16 Handelskammern reſp . Innungen . . Sor monan ninina EE uau CE 14

B Garunter Conſtanz , Freiburg , Carlsruhe , Lahr, Pforzheim , Heidelberg , Mannheim ) uss
í

2 ) von 19 Gewerbevereinan dia oiadi t Jag yiisisE n giat singu tnem e - 16

SLIn 22 sünitiger Berjammiumgil e s sn n a e e adii aa 10

4) von 43 gemiſchten Verſammlungen rta at a n e > arhi bG nod S 28

SI Son -JA Stabtgemeimyebehorben e a A an h wt age (a 02

6 ) von 63 Landgemeindebehörden . mati poahet srediems san 36

CCC Niue raira orit AA aanta TIn ada dienia ein annate an Di

S ) yon An Kreisxegierungete , P Fene Wieeun ie A attal iedreen a?

B. Bezüglich der Angehörigen nichtdeutſcher Staaten haben ſich für allgemeine Zulaſſung derſelben
zum Gewerbebetrieb im Inlande nur wieder der Gewerbe -und der Handelsverein zu Mannheim , und für ihre y öt -

lige Ausſchließung vom Gewerbebetrieb eine nur unbedeutende Zahl von Stimmen ausgeſprochen .
Dagegen theilt ſich die Mehrzahl der Stimmen ziemlich gleichmäßig hinſichtlich der Frage , ob die ſeitherige Geſetz⸗

gebung beizubehalten und beziehungsweiſe der Gewerbebetrieb von der Einholung einer beſondern Staatserlaubniß
abhängig zu machen ſei, und derjenigen , ob die Zulaſſung der Ausländer lediglich nach dem Grundſatz der Gegenſeitig⸗
keit ſich zu richten habe .

Es ſind

für die erſtere Anſicht für die letztere Anſicht
beſondere Staatserlaubniß für ( Grundſatz der Gegenſeitig⸗

jeden einzelnen Fall ) keit )
Dr E I E S O EN TA OnO elStamM ern aS: EERSSIE RITON

OD A1 OEDS er NN TaS E GOIE EDA , A

Fe e e e s ol Don AU ganftigen Beriannmiungit A EEEa S E

PEETELI FIT . e D33 gemiſchten Verſammlungen 16

44 . . Vvön 85 Städigemeindibehörden 33

dbdonu iehenettbehstden 1419

B e e e VO RI AOE S E E E E a a A

A e a e a e V a S RE e E E

. II . Frage .

In welchem Umfang ſoll die Gewerbebefugniß ausgeübt werden dürfen ?

Die Mehrheit der Gutachten will völlige Unbeſchränktheit in der Ausübung der Gewerbebefugniß in der

Richtung , daß der Gewerbsmann ſowohl mehrere Gewerbe gleichzeitig betreiben und zu dieſem Zwecke Gehilfen aus

verſchiedenen Gewerben beſchäftigen , als auch ſein Gewerbe von mehreren Lokalitäten aus und gleichzeitig an mehreren
Orten ausüben , ſowie ungehindert von einem Gewerbe zum andern übergehen dürfe . Es ſind dies
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1) von 17 Handelskammern reſp . Innungen . apn Bge ge iA

Dron AEOOED OCCEAN a E AEE ORE ISR IES EE 15

3) von 21 zünftigen Verſammlungeererrwrndndkn . 8

A) von 43 gemiſchien Verſammlungen „ ; k· n 23

5) von 94 Stadtgemeindebehörden

Cdarunter Conſtanz , Freiburg , Carlsruhe , ta, Miorre Hedelberg, Danget
OJ ook OA Landa eineMDebehoroen= oek e et at n E o ei 37

7) von 64 Aemtern a a a G a n a e EE § 50

8) von 4 Kreisregierungen n ORARE S A SA E 4ꝗ

Unter den übrigen befindet fih eine niht inai
e

Japi von Stimmen , welche die Gewerbebefugniß hinſicht⸗

lich ihres Umfangs nur inſoweit einer Beſchränkung unterworfen haben will , daß der von ihnen als Vorausſetzung für

den Gewerbebetrieb überhaupt feſtgehaltene Befähigungsnachweis durch Prüfung in den Fällen , wenn ein Gewerbs⸗

mann mehrere Gewerbe gleichzeitig betreiben oder von einem zu einem andern Gewerbe übergehen will , bezüglich jedes

einzelnen Gewerbes verlangt werden , im Uebrigen aber die gleiche Unbeſchränktheit in dem A beſtehen ſoll ,

wie ſie von den vorgenannten Gutachten befürwortet worden iſt .

Nur ein verhältnißmäßig kleiner Neft will entweder Beibehaltung der bisherigen Befigräntangen
im Ganzen , oder

wenigſtens einzelner derſelben GBeſchränkung auf eine Gemeinde , eine Lokalität , ein Gewerbe ) .

VIII . Frage .

Iſt der Hauſirhand el künftighin gänzlich zu verbieten , ober nur zu beſchränken ?

In der Beantwortung dieſer Frage theilen ſich die Gutachten ziemlich gleichmäßig in zweiei Hälſten , von denen die

eine den Hauſirhandel gänzlich verboten, die andere aber mit größeren oder geringeren Beſchränkungen zu gelaſſen haben

will . Es haben ſichnämlich ausgeſprochen Di sa T : sen S

für gänzliches Verbot flüür beſchränkte Zulaſſung

9 . von 17 Handelskainmern 2ꝙꝶ6 . 7

Top a oo o 00n 20 Gewerbeverein gy o e a e 10

14 eoe von 23zünftigen Berfammfungen + + > e . 12

22ã²0 „ » von 42 gemiſchten Verſammlungen20

45 » von 96 Stadtgemeindebehörden . N

Siaa ⸗von 66 Landgemeindebehörven e a2

T aae a a aaa n OA Aemtein . . . AS
= e a a a s oon Den Regierußgensn 4

Die Vorſchläge , welche hinſichtlich der Beſchränkung des Hauſirhandels im Einzelnen gemacht werden , ſind ſehr

verſchieden . Von der Mehrzahl wird eine ſtrenge polizeiliche Beaufſichtigung als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt , von

Mehreren geradezu die Beibehaltung der bisher beſtandenen Vorſchriften befürwortet . Nach dem Vorſchlage Ein⸗

zelner ſoll er nur Inländern , nach Andern nur auf Grund beſonderer Konzeſſion geſtattet werben, welche entweder

nur an alte und arbeitsunfähige , oder nur an gutbeleumundetePerſonen zu ertheilen wäre . Bezüglich der

zu verhauſtrenden Gegenſtände wollen Einzelne ſeine Geſtattung für inländiſche Erzeugniſſe überhaupt , andere ſeine
Beſchränkung auf die Erzeugniſſe ſolcher Gegenden des Landes , welche des Hauſirhandels zum Abſatz der Pro⸗
dukte ihres Gewerbfleißes, namentlich der häuslichen Induſtrie dringend bedürfen ( ſo beſonders Diſtrikte des

+ * . t
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Schwarz⸗ und Odenwaldes ) , oder auch auf ſolche Waaren , welche in einzelnen Gegenden oder Orten von den anſäßigen

Handels - und Gewerbsleuten nicht geführt werden . Von einer nicht unbedeutenden Zahl von Stimmen wird deſſen

Freigebung wenigſtens für gewöhnliche Landesprodukte , insbeſondere Lebensmittel befürwortet . Als ein wirkſames

Mittel , um den Hauſirhandel in angemeſſenen Schranken zu halten , und zugleich als nicht unbillig gegenüber den

durch den Hauſirhandel beeinträchtigten anſäßigen Gewerbtreibenden wird von mehrern Gutachten eine entſprechende
Beſteuerung des Hauſirhandels beantragt .

Für eine unbeſchränkte Freigebung deſſelben habenſich nur vereinzelte Stimmen ausgeſprochen .

t

IX . rage .

Welchen Beſchränkungen ſind die Gewerbe in Anfehung der Art ihrer Aus -

übung zu unterwerfen ?

Von der Mehrzahl der Gutachten wird ausdrücklich anerkannt , daß die zu dieſer Frage in der Darſtellung des

Handelsminiſteriums als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzten Beſchränkungen beibehalten werden ſollen , insbeſondere daß

die Gewerbetreibenden auch künftighin an die allgemeinen polizeilichen Vorſchriften , ſowie an die Vor⸗

ſchriften der Steuer - und Zollverwaltung gebunden bleiben . Zugleich wird aber von den Meiſten nachdrücklich geltend

gemacht , daß außer ſolchen , im öffentlichen Intereſſe durchaus nothwendigen Beſchränkungen den Gewerben keine

weiteren Auflagen bezüglich der Art ihres Betriebs gemacht werden ſollen .

Von denjenigen Gutachten , welche ſpeziell auf die Frage über Beibehaltung der bisher in Uebung geweſenen

polizeilichen Taxen für den Verkauf nothwendiger Lebensmittel eingegangen ſind , hat ſich die große Mehrheit

grundſätzlich für deren Aufhebung ausgeſprochen , nämlich :

1J yon 12 Handelatammern a e A

3) pon 16 Gewerbeverein s s e r a e E a a a a a

bon 16 zünftigen BEAMING a a E e E S e a E a O

von 16 gemiſchten Verſammlungenn 8

5 USdteeneindebchsdDenn ð ß a a A

60. von aidgemeindebehsrdeennnnnnnn e e a a aE A e A

Deoa n e a a

a a aaa8) von 4 Kreisregierungen > : S Ei O O

Hierunter ſind einzelne Gutachten imitbegtiffen , welche eine Beſchräntungbes aug een Grundſatzes auf

größere Orte verlangen , andere , welche die ausdrückliche Vorausſetzung beifügen , daß der Hauſirhandel mit Lebens⸗

mitteln , insbeſondere mit Brod geſtattet werde .

Rückſichtlich der Ausübung eines Zwangs zur Fortführung dieſer Gewerbe ſind die Stimmen getheilt .

Dagegen wurde mehrfach für die Regierung die Befugniß ausdrücklich in Anſpruch genommen , bei außergewöhnlichen

Ereigniſſen oder für einzelne Orte , nah deren Verlangen und nach Maßgabe der örtlichen Verhältniſſe , die polizeiliche

Taxirung in Anwendung zu bringen , und ferner da , wo die Taren nicht beſtehen , die Gewerbtreibenden anzuhalten ,

ihre Preiſe periodenweiſe feſtzubeſtimmen und durch öffentliche Angabe dem Publikum erſichtlich zu machen ,
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X . Frage .

Xft fortan noch ein allgemeines oder ein Intereſſe des Gewerbeſtandes vorhan⸗

den , die Vereinigung aller derer , die eine gewiſſe oder verwandte Arten

von Gewerben treiben , zu Genoſſenſchaften von Staats wegen anzu⸗

ordnen und einen beſonderen ſtaatlichen Einfluſt auf diſelben vorzu⸗

behalten ?
Oder genügt es , die Zünfte lediglich in ihrem dermaligen korporativen Beſtand

unbeſchadet des freien Austritts zu belaſſen , und überhaupt jede Art

gewerblicher Vereinigung oder der Theilnahme daran dem eigenen

freien Willen der Gewerbtreibenden anheim zu ſtellen ?

A. Für Bejahung des erſten Abſatzes der Frage , alſo für Genoſſenſchaftszwang , ſind nur Wenige ,

nämlich :

1) ven 18 Handelskammern ꝛꝛ e a a u 1

Freiburg ;

2) Yon 20 Gewerbeveremen -= e a a a S 1

Tauberbiſchofsheim ;

3) oon 29 junigi 1

Tauberbiſchofsheim ;

A) von Ao aniden n a

Neuſtadt ;

Bretten ( mit 39 Stimmen gegen 21 ) , Carlsruhe ( Landamtsbezirk ) , Gernsbach ( mit 11 gegen

9 St . ) , Kork ( mit 17 gegen 12 St . ) , Oberkirch ( mit 18 gegen 8 St . ) ;

Adelsheim , Gerlachsheim , Ladenburg ( mit 17 gegen 10 St . ) , Neckargemünd , Wiesloch ( mit 12

gegen 8 St . ) , Walldürn ;

5) Son SI StavigeneDebepord en o ½10

Sulzburgz

Adelsheim , Gerlachsheim , Grünsfeld , Königshofen , Külsheim , Lauda , Tauberbiſchofsheim , Waib⸗

ſtadt , Walldürn ;

6 ) döngen dn 10

oneeinnnn a a e a a a a 4

ie ⁰ a a a e

B. Für freie Vereine mit gänzlicher Aufhebung der bisherigen Zünfte ebenfalls nur Wenige ,

nämlich:
1) von 18 Handelstammerniee : ũ ũ······ E 2

Eberbach und der Handelsverein zu Mannheim ;

2) von 20Geweitkeeerenenrnnm VẽůmmDʃmù . T A E S 5

Ettenheim , Lörrach , Säckingen ;

Buchen , Mannheim ;

Vvon 28 zünſtigen Verfantintküzennn a a S 1

Bruchſal ;
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0 von 43 gemiſchten Verſammlungen B a u Cen aA

Kenzingen , St . Blaſien ( mit 15 Stimmen gegen w5); :

Neckarbiſchofsheim ( mit 18 St . gegen ) ;
): 90m 80 Stavtgemeinoen ooa a a E A Aa 5

Bräunlingen , Vöhrenbach ;
Lahr ;

Ladenburg , Wiesloch ;
6) von 61 Landgemeindebehörden . 4

C) Von GA Beiti amten iias si AEn ũſ a ads 1

mana tTa Aan teine ,

C. Für Bejahung des ganzen zweiten Abſatzes der Frage , alſo für Freiheit des gewerblichen Aſſo⸗
ziationsweſens , und damit auch für Belaſſung der bisherigen Zünfte als freie Genoſſenſchaften
mit Korporationsrechten , erklärten ſich alle Andern , welche unter K und beziehungsweiſe B nicht aufgezählt
ſind, ſomit

1) 90n 18 Handelskammern ꝛ⁊ . . . d ? 14i

von 20 Getherf a e a a E a a A

3) von 23 zünftizen a o a e a a

A) von A3 gemiihtew Verama e e a a a a a 30

5) von 99- Stabtgememoebebörden ẽ A

)- von 61 Landgememdebeborbem ea aea a ii

T) von a

XI . Frage .

Erſcheint es für die Verhältniſſe unſeres Lan des angemeſſen , den bereits beſtehenden
Handelskammern eine geſetzliche Organiſation zu geben , auch Gewerberäthe
und Gewerbegerichte einzuführen ?

Welche Einrichtung und welcher Wirkungskreis wäre denſelben zu verleihen ?

Von den eingekommenen Gutachten laſſen ſo viele eine eingehende Beantwortung dieſer Frage vermiſſen , daß hier
eine ſpezielle Aufzählung und Gegenüberſtellung der Anſichten theils unthunlich , theils ohne Werth ſein würde .

Es ſoll fih daher hier darauf beſchränkt werden , nur einige der hauptſächlichſten Vertreter der zu obiger Frage
geäußertenMeinungen zu benennen .

Für die Errichtung gewerblicher Organe , welche die Intereſſen des geſamten Gewerbeſtandes eines Bezirks zu

vertreten hätten — gemeinſchaftliche Organe für Handel , Fabrikation und Kleingewerbe —erklärten ſich unter

anderen der Mannheimer Handelsverein , welcher zugleich die ausführlichſten Vorſchläge über die Einrichtung dieſer
Art von Behörden gemacht hat ; die Gewerbevereine von Freiburg , Carlsruhe , Heidelberg ; die Verſammlung zünfti⸗

ger Gewerbetreibender in Mannheim ; die Gemeinderäthe von Mannheim , Eberbach , Wertheim ; mehrere Bezirksäm⸗
ter und die Regierungen des Ober - und des Unterrheinkreiſes .

Für getrennte Organe — Handelskammern für den Handel , und Gewerberäthe für die übrigen Gewerbe

eines Bezirks — fanden ſich ziemlich viele Stimmen , darunter die Handelskammern von Freiburg , Lörrach , Carlsruhe ,
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Kehl, Lahr, Pforzheim , Heidelberg , Mannheim ; die Gewerbevereine von Conſtanz , Villingen , Säckingen , Schopfheim ,

Triberg ; die Verſammlungen zünftiger Gewerbsleute zu Ettenheim , Bruchſal , Carlsruhe , Heidelberg ; die gemiſchten

Verſammlungen zu Bonndorf , Donaueſchingen , Breiſach , Baden , Durlach , Offenburg , Ladenburg , Mosbach u. . ;

die Mehrzahl der Gemeindebehörden und viele Bezirksämter .

Bezüglich der den Handelskammern und Gewerberäthen zuzutheilenden Aufgaben wurde in den meiſten Gut -

achten auf Dasjenige verwieſen , was hierüber in der Erläuterung des großh . Handelsminiſteriums zur XI . Frage ange —

deutet iſt , und außerdem von einer beträchtlichen Anzahl Derjenigen , welche die Meiſterprüfungen beibehalten wiſſen

wollen , die Uebertragung dieſer Prüfungen an die Gewerberäthe befürwortet .

Beſondere Gewerbegerichte ſind nur von ganz wenigen Stimmen in Vorſchlag gebracht worden .

Darüber aber waren Alle einig , daß die fraglichen Gewerbebehörden aus der Wahl der Gewerbtreiben —⸗

den hervorgehen , und eine möglichſt ſelbſtſtändige Stellung erhalten ſollten .



Beilage C.

Ueberſicht

über

dieVermögensverhältniſſe der Bünfte und die Anzahl der zünftigen , ſowie der

nichtzünftigen Gewerbetreibenden .
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Durchſchnittliche
Z Ge⸗ Zahl der

= Geelen - | fammt - Vermögen Jahres⸗
S

Amtsbezirk y
zahl berf nigt ünfti⸗ demtsbezirk . zahl . [ Gewerbe⸗ zünfti⸗ d S

r ;

Z 1858 . | treiben - pu ae werbe⸗ Zünfte . Zünfte . | Einnahme . | Ausgabe .
A den . ftreiben⸗ treiben⸗

a
den .

I . Seekreis . To ool e w ke e

1| Bonndorf . . . .| 20,445 | 1,5131 268 | 1,245 ) 16] 4,891125 ] 2,55426 ) 2,359133
si Conan e - - | 19482 Tiaj 275 | 439 6| 5,48755 ] 938125 ) 82813

3| Donauefhingen . -~| 23,889 1404 ] 349 - 1,055 11 2270 10 372/39 167/49

A| Engen . . . . | 21,480 [ > " 1233 t6 ] tost ) isl 10,1valis] 4,63434 ) 3,687136
DE DEEREEE o o o a k 14938 el 151 | 815 11 3, 889/54 997/34 8241 | 21

E NERRO e e o l O20 976 | 494 | 482 s| 140,073lt4 ] 743 — 283150

7| Pfullendorf . . | 8507 986 | 103 | 883 | 114} 7,201l50f 53855 ) 331 | 9

8Radolfzell 16,82 988 ; 150 | 838 6j 7,47050 ] 1,039126 414 | 1

F Stota a er ool LNS 1,387 70 1,317 91 8,656020 884155 934 | 43

10 Ueberlingen 25,403 1,403 / 365 | 1,038 17i 7,04645 614 | 3 366/43

ieS ingen ooo o 3 1,327 } 368 | 959 114 10; 528 | 2| 3,04635 ] 2,77040
;

Summa . . 195,249 | 12,897 | 2,139 | 10,158 | 124 | 17,69039 / 16,364182 | 12,968 | 38
Hiernach kommen auf 1000 5i

f
? ?

Selem — 66 14 52 — S e a a

Auf eine Zunft fommi
durchſchnittlich ein Ver⸗

MOGEN VON s e = — — — — 62632 —= ISk ea

II . Oberrheinkreis .

1i Breag = s n i 2028 1,041 } 173 | 868 14) 1,723444 1,85710 1,94334
2| Emmendingen . . . | 24,734 | 4,662 407 | 1,255) 16l 33,031 | 22 | 14,007 | 40| 13,281 | 36

[ Etteuheim - a | 1983 1,760 ; 110 | 1,650 244 4,978111 499/16 485 | 4

4| Freiburg ( Stadt ) . . | 21,661 922 | 383 | 539 27 98719 ] 1,30721 1,14039
5 Freiburg ( Land ) . 24,420 751 520 ) 2341| 10) 3,16011 ] 4,91445 ) 4,05742

] Kenzingen J 20,700 1,908 ] 351 1,557 284 1,86018 806132 611 | 5
TI LOrETA e a e 3004S 1,764 ] 370 1,394 29| 41,6344 % 1,837 — 947 —
8| Müllheim . . . . | 214,845 | 1,44 ] 278 | 1,1469) 23| 18,431l15 ] 2,558 36 1,90514
9| Sädingen . . . | 18,632 | 1,44 ] 593 | 848 | 10) 3,65223 ) 2717 1- 2471 | 27

10| St Biarea o e| 10922 510 497 13 1 923/29 621/29 469/37
U Sworit = n > : | 199 1,0991 5950) 549 24| 3,78512 2,290156 ) 1,528 | 11
12 Schopfheim 15619 1,007f 102 | 905 19| 37,157123 ] 1,777158 ) 1,07511
131 Stawie se e e s| 19294 9844 181 ] 803 30 850 . — 329/20 32312
14 : TELERO oo a e oe e d 2NA 1,800) 981 | 819 18| 2,785 | 24 | 1,816 ( 55 1,436 | 18
151 Warde 1196873 1,152 243 ] 909 22 1,58622 ] 1,28629 859 | 5
164 Waldsptte - 4 > | 32509 F2 - 23t ) 835 46| 2,325 | /14 727139 451 21

Summa . . 336,465 | 20,320 ) 5,976 | 14,344 | | 163,872129 | 39,356 ! 1| 32,686 | 13
Hiernach kommen auf 1000,

Seelen 2a 60 18 42 Ba ee o e a e

Auf eine Zunft kommt
durchſchnittlich ein Ver⸗

Mögen von . — — = = = 480334 — I | — —
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Ordnungszahl. Amts bezirk .
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III . Mittelrheinkreis .
Aeee a
Daden a ei .
Bretten

Bruchſal
BUPE ES Ž

Carlsruhe Stadt )
Carlsruhe (tand)
Durlach E

Eppingen
Ettlingen
Gengenbach .
Gernsbach
Korf hoa

kahr ok i

Oberkirch F
Offenburg . f
Pforzheim

—

—

Raſtatkt :
Wolfad < f 7

Summa

Auf 1000 Seelen , kommen
Auf eine Zunft kommt durch⸗

ſchnittlich ein Vermögen von

IV . Unterrheinkreis .
Adelsheim
OMEN a s

Gerlachsheim
Heidelberg
KEUDEN e

LaDenbDutg
Mannheim .

Mosbah
Neckarbiſchofsheim !
Philippsburg
Schwetzingen
Sinsheim
Tauberbiſchofsheim
Walldürn

Wietiheimm
Wertheim
Wiesloch .

Summa

Auf 1000 Seelen tommen
Auf eine Zunft kommt durch⸗

ſchnittlich ein Vermögen von

.

Ge⸗ Zahl der Durchſchnittliche

Seelen⸗ e Vermögen Jahres⸗
a erf niġt | aa

i
zahl

Gewerbe⸗ zünfti⸗ deet Der

1858 . | treiben - gen Ge⸗ Serbes | 3ünfte . | Zünfte . Einnahme . ] Ausgabe .
den . age treiben⸗

iben⸗
S:

ben . :

M ee a e na

20,501 1,166 219 : - 88K 29 1,42144 541609 619
17,262 | 949 573 Si AU 428/13 } 2,057149 2,044
22,248 | 2,229 | © 283 | 1,946531 ]

`
6,131149 4,236 ( 47 3,55221

34,887 1,797 399 1,3980 44 2,40534 ] 4,619/23 | 4,025
25,830 | 1,088 |.. 120 | 96825 | 2,262119 - 2,886 | 27 2,809
25,762 | 1 095 491 ) 604 | 27 | - 3,246133 985/18 825
26,833

V
1,562 266 | 1,296 ) - 24 į

`
6,0791314 638/18 500 :

26,462 | 1,631] 362 1,269 ) 43 | 510912 52617 ) 570
16,507 | 1,252 269 983 24 4, 220/37 469129 470131
17,972 | 1,122 | 232 | 890| 148 | 2046 | S| 4,71314 ] 1,24549
15,251 898 125 778 TA 84132 1,073114 ) 79913
13,699 823 183 ) 640 11 602 | S| 307159 228/20

23,184 | 1,529 246 1,283 ] 21 7,75324 4,314 2 2,836146
30,184 | 1,625 508 | 1,147 ) 34 7, 859/14 1,45937 1,33225
17,099 765 159 ; 606 | 23 |

:
78158 266/56 269/19

29,633 | - 1,629 | : 149 | 4,480 ) 26 | 26,259- 4l. - 4,881138 4,400 ( 3
38,480 2,150 610 | 1,540 ) 38 | 16,436 | 36 4799 11| 4,438153
383,944 | 1,232 | 322 | "910| 18 1,762ʃ144 816 ( 45 650 . —
21 , „589 1,169 2710| 899 38 250/40 ] =- 963/9 878/2

457,327 | 25,711 | 5,646/20,065 | 527 96,198027 34,532 2 29,467133
— 56 12 444 — — — — —

ea a

13,521 | 1,018 3130 705 ( 11 836/56 ] 1,344 ( 32 1,198039
14,042 1,070 213859 99 1,172ʃ24 34326 356/29
23,898 1,620 478 | 1,142 ) 20 1,988 ] 1 660/52 560
11,834 619 tB DA 23 791/22 } 4,385 | 9 1,18154
44,302 | 2,561 770 1,791 51 7,66655 ] 2,17938 2,31354
16,480 | 1,218 | 194 | 1,024 ) 27 84046 } 35033 ) 31949
18,034 841 221 620 16 850/16 391/51 395/55
26,915 f} 1,396 800 ) 596 | 31| 4,520 7| 1,403 | 2 1,28941
28,259 1,974 252 | 1,722 ) 29 | 3,90855 5,47450 ] 4,599118
13,916 | 1,361 181| 14,180) 18 | 1,552138 "584113 408 . —
16,629 735 4 | 661 | 10| 2,53033 301/42 233 | 6
22,203 1,005 JA OHO 2,758034 35513 323/55
21,008 | 1,555 | 160 | 14,395) 19 244750 611½4 51414
18,975 ' 957 212 ) 685 ) 19 f 1,84355 473 | 4 30411
13,859 į} 1,006 205 ) 801 ) 17 992/11 216/39 214129
14,860 782125 657 12 44243 ) 37843 368 | 3
16,158 979 | 206 ) 773 | 28f 5,69657 ] 1,18649 ] 1,04039
15,018 662 104 ) 558 | 14 787 5⁴ 317/22 242/42

346,941 | 21,359 | 4,738/16,621 | 377 | 38,32251 / 17,619132 | 15,925 1
= 62 IAE A E E A

A — 23 — —



Ge⸗ Zahl tt Durchſchnittliche

pa
l Vermögen Jahres⸗

zabt derf nitt onu ]
Kreis . Gewerbe⸗ aünjti- En be y

treiben - | 9 pe werbe⸗ Zünfte . ] Bünfte . | Einnahme . | Ausgabe .
den . | treiben = | eien -

Ordnungszahl.
den .

Zuſammenſtellnng .
5 y

Seekreis195,249 2,73910,458 17,690 39 16,364

Oberrheinkreis . . 336,465 5,976 . 14,344 163,872 29J 39,356

Mittelrheinkreis . . 457,327 5,646/20,065 | . 527 96,19827J 34,532

Unterrheinkreis .. 346,911 4,738(16,624 38,32257J 17,649

Summa . 1,335,952 19,09961,188 376,084 32107,902

Auf Tauſend Seelen

Auf eineZunft kommt durch⸗

ſchnittlich ein Vermögen

e yon . . . . $
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